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Gesetzentwurf zur Einführung beschleunigter Asylverfahren sowie Gesetzentwurf 
zur Bestimmung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkun-
ftsstaaten      
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das beigefügte Schreiben des Deutschen Städtetages, Az 32 45.05 D, vom 9.2.2016 mit 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren und dem  
Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung von Algerien, Marokko und Tunesien als  
sichere Herkunftsstaaten, erhalten Sie mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Gerhard Mauch 
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Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren 
Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere 
Herkunftsstaaten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei übersenden wir Ihnen die Entwürfe der Bundesregierung für ein Gesetz zur Einführung be-
schleunigter Asylverfahren (Asylpaket II) sowie zur Bestimmung weiterer Länder zu sicheren Her-
kunftsstaaten.  
 
Der Gesetzentwurf zur Einführung beschleunigter Asylverfahren sieht u. a. die Einführung be-
schleunigter Verfahren für bestimmte Gruppen von Asylbewerbern durch besondere Aufnahmeein-
richtungen vor. In Anlehnung an das Flughafenverfahren sollen die zeitlichen Abläufe so gestaltet 
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werden, dass das Verwaltungsverfahren innerhalb einer Woche und das Rechtsmittelverfahren in-
nerhalb von zwei Wochen durchgeführt werden können. Des Weiteren sollen die Rahmenbedingun-
gen für die Erstellung ärztlicher Atteste im Zusammenhang mit der Abschiebung präzisiert und 
klargestellt werden und außerdem ist vorgesehen, dass sich der Bund stärker bei der Beschaffung 
der nötigen Papiere für Personen, die Deutschland verlassen müssen, engagiert.  
 
Schließlich wird auch eine Kürzung des Taschengeldes vorgeschlagen sowie eine Verknüpfung des 
Leistungsanspruchs mit dem Erhalt des Ankunftsnachweises. Im Hinblick auf den Familiennachzug 
sieht der Gesetzentwurf die Aussetzung des Familiennachzugs für Antragsteller mit subsidiärem 
Schutz für zwei Jahre vor. Bezüglich der Geltung dieser Regelung auch für unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge besteht innerhalb der Bundesregierung allerdings noch Abstimmungsbedarf. 
 
Der Gesetzentwurf zur Bestimmung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunfts-
staaten soll dazu dienen, die Asylverfahren von Staatsangehörigen dieser Staaten schneller zu bear-
beiten und – im Anschluss an eine negative Entscheidung über den Asylantrag – den Aufenthalt in 
Deutschland schneller beenden zu können. Deutschland soll dadurch als Zielland für aus asylfrem-
den Motiven gestellte Asylanträge weniger attraktiv werden.  
 
Die beigefügten Gesetzentwürfe übersenden wir Ihnen einstweilen zur Kenntnisnahme. Sobald wir 
im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens die Gelegenheit zur ausführlichen Stellungnahme 
eingeräumt bekommen, werden wir auf die Mitglieder der Fachausschüsse noch einmal gesondert 
zukommen und um Stellungnahme bitten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 
Petra Laitenberger 
 
Anlagen 



  Bearbeitungsstand: 01.02.2016  12:07 Uhr 

Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren 

A. Problem und Ziel 

Die Bundesrepublik Deutschland sieht sich der seit ihrem Bestehen bei weitem größten 
Zahl von Menschen gegenüber, die hier um Asyl nachsuchen. Täglich sind es mehrere 
Tausend, allein im Oktober 2015 wurden über 180 000 Asylsuchende registriert. Darunter 
sind immer noch viele, deren Asylanträge von vornherein sehr geringe Erfolgsaussichten 
haben. Diese Anträge sollen daher zügiger bearbeitet und entschieden werden, so dass 
im Falle einer Ablehnung auch die Rückführung schneller erfolgen kann.  

Zugleich hat sich in den Zeiten der enorm hohen Zugangszahlen im Asylbereich gezeigt, 
dass staatliche Verteilentscheidungen nur zum Teil oder gar nicht von Asylbewerbern 
beachtet werden. Damit wird die Verteilung entsprechend dem Königsteiner Schlüssel, 
der vor allem die wirtschaftliche Stärke der Länder berücksichtigt, unterlaufen. Eine bes-
sere Steuerung und Reduzierung des Zuzugs sind unerlässlich. 

Die hohe Zahl der Asylsuchenden lässt zudem eine hohe Zahl von Anträgen auf Famili-
ennachzug erwarten. Der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten soll im Inte-
resse der Aufnahme- und Integrationssysteme in Staat und Gesellschaft für zwei Jahre 
ausgesetzt werden. 

Vielfach scheitern Rückführungsversuche daran, dass medizinische Gründe einer Ab-
schiebung entgegen gehalten werden. Diese können jedoch oftmals nicht nachvollzogen 
werden, da keine einheitlichen Vorgaben für die zu erbringenden Atteste bestehen. Um 
Verzögerungen von Rückführungen und Missbrauch entgegen zu wirken, bedarf es der 
Präzisierung der Rahmenbedingungen für die Erstellung ärztlicher Atteste im Zusammen-
hang mit Abschiebungen. Zudem fehlen in vielen Fällen die für eine Rückführung notwen-
digen Dokumente. Hier wird sich der Bund stärker bei der Beschaffung der notwendigen 
Papiere engagieren. 

Gegenwärtig besteht für in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften nach 
dem Asylgesetz (AsylG) Tätige keine bundesgesetzliche Regelung zur Vorlage von Füh-
rungszeugnissen, da die Anwendbarkeit des Betriebserlaubnisverfahrens nach dem SGB 
VIII durch § 44 Absatz 3 AsylG ausdrücklich ausgeschlossen wird. Die Träger der Auf-
nahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte können ohne Einsichtnahme in ein 
erweitertes Führungszeugnis nur selten erkennen, ob die zu beschäftigenden oder ehren-
amtlich zu betrauenden Personen in der Vergangenheit strafrechtlich Delikte durch aufge-
fallen sind, die die Eignung für kinder- und jugendnahe Tätigkeiten ausschließen. 

Die Leistungen für den notwendigen persönlichen Bedarf nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) entsprechen derzeit ihrer Höhe nach weitestgehend den entspre-
chenden Leistungen, die an Hilfebedürftige nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozial-
gesetzbuch erbracht werden. Die Besonderheiten der Bedarfssituation von Grundleis-
tungsbeziehern nach dem AsylbLG werden hierdurch unzureichend abgebildet. Ange-
sichts ihres ungesicherten Aufenthalts kann bei ihnen für die Dauer der Wartefrist insbe-
sondere nicht von einer umfassenden Bedarfslage ausgegangen werden, die auch das 
Ansparen zur Deckung unregelmäßig auftretender Bedarfe mit umfasst. Dem soll durch 
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eine normative Neubewertung der notwendigen persönlichen Bedarfe dieser Leistungsbe-
rechtigten Rechnung getragen werden.  

B. Lösung 

Für bestimmte Gruppen von Asylbewerbern wird ein beschleunigtes Asylverfahren durch-
geführt. In Anlehnung an das Flughafenverfahren sollen die zeitlichen Abläufe so gestaltet 
werden, dass das Verwaltungsverfahren innerhalb einer Woche und das Rechtsmittelver-
fahren innerhalb von zwei Wochen durchgeführt werden können. 

Um die staatlichen Verteilentscheidungen durchzusetzen, haben Verstöße gegen die 
räumlichen Beschränkung Sanktionen im Asylverfahren zur Folge. 

Zur besseren Steuerung des Zuzugs wird zudem der Bezug von Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz mit der Registrierung und Verteilung der Asylsuchenden 
verknüpft. Asylsuchende erhalten die vollen Leistungen regelmäßig erst nach Registrie-
rung, Verteilung und Ausstellung des neuen Ankunftsnachweises in der ihnen zugewiese-
nen Aufnahmeeinrichtung. 

Zur besseren Bewältigung der aktuellen Situation soll der Familiennachzug zu Personen 
mit subsidiärem Schutz für einen Zeitraum von zwei Jahren ausgesetzt werden. 

Um Verzögerungen von Rückführungen und Missbrauch entgegen zu wirken, werden die 
Rahmenbedingungen für die Erstellung ärztlicher Atteste im Zusammenhang mit Abschie-
bungen präzisiert und klargestellt. Zudem wird sich der Bund stärker bei der Beschaffung 
der nötigen Papiere für Personen, die Deutschland wieder verlassen müssen, engagieren. 

Zum besseren Schutz von Minderjährigen, die in Aufnahmeeinrichtungen und Gemein-
schaftsunterkünften untergebracht sind, wird eine Regelung zur Vorlage von erweiterten 
Führungszeugnissen durch in diesen Einrichtungen und Unterkünften in der Beaufsichti-
gung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger tätige Personen getroffen. 

Im Rahmen einer wertenden Betrachtung der besonderen Bedarfslage der Leistungsbe-
rechtigten nach dem AsylbLG zu Beginn ihres Aufenthalts werden die Geldleistungen für 
den notwendigen persönlichen Bedarf neu festgesetzt; die Höhe dieser Leistungen wird 
dabei - unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Sicherung des Exis-
tenzminimums - gegenüber den derzeit geltenden Leistungssätzen durch eine Nichtbe-
rücksichtigung von einzelnen Verbrauchsausgaben in angemessenem Umfang abge-
senkt. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die in Artikel 3 Nummer 1 vorgesehene Absenkung der monatlichen Geldbeträge für den 
notwendigen persönlichen Bedarf nach § 3 Absatz 1 Satz 8 AsylbLG um zehn Euro für 
alleinstehende Leistungsberechtigte sowie um entsprechende Beträge für die Bedarfsstu-
fen zwei bis sechs führt zu geschätzten Minderausgaben bei Ländern und Kommunen in 
Höhe von rund 70 Millionen Euro jährlich. Für den Bund ergeben sich keine finanziellen 
Auswirkungen.  
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Wegen der in den Ländern unterschiedlich ausgestalteten Regelungen zur Kostentragung 
sind keine Angaben zur Verteilung der Einsparungen auf Länder und Kommunen möglich.  

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Infolge der Regelung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses durch in Auf-
nahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften nach dem AsylG tätige Personen 
entsteht für Bürgerinnen und Bürger ein Erfüllungsaufwand von jährlich 130 Stunden und 
2.000 Euro sowie einmalig von 330 Stunden und 5.000 Euro. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Keiner. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Das für bestimmte Gruppen von Asylbewerbern vorgesehene beschleunigte Asylverfah-
ren soll in Außenstellen des Bundesamtes stattfinden, die besonderen Aufnahmeeinrich-
tungen zugeordnet sind. Je nach Umsetzung und Ausgestaltung der Einrichtung dieser 
besonderen Aufnahmeeinrichtungen werden zusätzliche Personal- und Sachkosten für 
den Bundeshaushalt entstehen. Eine Bezifferung ist noch nicht möglich, weil dieser ins-
besondere von Anzahl und der Örtlichkeit der besonderen Aufnahmeeinrichtungen und 
der Ausgestaltung des beschleunigten Asylverfahrens abhängt. 

Für die Beschaffung von Heimreisedokumenten durch die Bundespolizei in Amtshilfe soll 
eine Organisationseinheit des Bundes eingerichtet werden. Abhängig von der konkreten 
Ausgestaltung der neu zu schaffenden Organisationseinheit werden zusätzliche Personal- 
und Sachkosten für den Bundeshaushalt entstehen. Für 2016 sind derzeit zusätzlich 25 
Stellen für die Passersatzbeschaffung durch die Bundespolizei vorgesehen. Eine weitere 
Konkretisierung ist derzeit noch nicht möglich, weil die notwendigen Abstimmungen mit 
den Ländern noch nicht erfolgt sind. 

Aus diesem Grund können derzeit die Kosten für die Länder (insbesondere Personal- und 
Reisekosten) noch nicht beziffert werden. 

Durch die Regelung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses durch in Aufnah-
meeinrichtungen und Gemeinschafunterkünften nach dem AsylG tätige Personen entsteht 
für die Verwaltung ein Erfüllungsaufwand von jährlich 18.000 Euro sowie einmalig 45.000 
Euro. 

Für die Verknüpfung von Registrierung, Verteilung und Ausstellung des Ankunftsnachwei-
ses mit dem Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz entsteht für 
Bund und Ländern kein über das Datenaustauschverbesserungsgesetz vom … [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens des Gesetzes zur Verbesserung der Registrierung und des 
Datenaustausches zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken (Datenaustauschverbes-
serungsgesetz)] hinausgehender Erfüllungsaufwand. 

Die Neufestsetzung der Geldleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 8 AsylbLG durch Artikel 3 
Nummer 1 hat für sich genommen keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand. Die 
dieser Neufestsetzung zu Grunde liegende wertende Herausnahme einzelner Verbrauch-
spositionen aus der Bemessung dieser Leistungen hat zugleich zur Folge, dass für die 
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betreffenden Bedarfe während einer Unterbringung in einer Aufnahmeeinrichtung nach 
§ 44 Absatz 1 des Asylgesetzes (AsylG) oder in einer Gemeinschaftsunterkunft nach § 53 
Absatz 1 AsylG künftig keine Geldleistungen zu erbringen sind.  

Der im Bundeshaushalt entstehende Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finan-
ziell und stellenmäßig im jeweils betroffenen Einzelplan ausgeglichen werden. 

F. Weitere Kosten 

Keine. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Asylgesetzes 

Das Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. 
I S. 1798), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 
2010) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 30 die folgende Angabe eingefügt: 1.

„§ 30a Beschleunigte Verfahren“. 

 Dem § 5 wird folgender Absatz angefügt:  2.

(5) „ Der Leiter des Bundesamtes kann mit den Ländern vereinbaren, dass in ei-
ner Aufnahmeeinrichtung Ausländer untergebracht werden, deren Verfahren be-
schleunigt nach § 30a bearbeitet werden sollen (besondere Aufnahmeeinrichtungen). 
Das Bundesamt richtet Außenstellen bei den besonderen Aufnahmeeinrichtungen 
nach Satz 1 ein oder ordnet sie diesen zu. Auf besondere Aufnahmeeinrichtungen 
finden die für Aufnahmeeinrichtungen geltenden Regelungen Anwendung, soweit 
nicht in diesem Gesetz oder einer anderen Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt 
wird.“ 

 § 20 wird wie folgt geändert: 3.

a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Kommt der Ausländer der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach, so findet § 33 
Absatz 1, 5 und 6 entsprechend Anwendung. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer 
unverzüglich nachweist, dass das Versäumnis auf Umstände zurückzuführen 
war, auf die er keinen Einfluss hatte. Auf die Verpflichtung nach Satz 1 sowie die 
Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Verpflichtung ist der Ausländer von der Be-
hörde, bei der er um Asyl nachsucht, schriftlich und gegen Empfangsbestätigung 
hinzuweisen. Kann der Hinweis nach Satz 4 nicht erfolgen, ist der Ausländer zu 
der Aufnahmeeinrichtung zu begleiten.“ 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Absatz 3 wird Absatz 2 und in Satz 1 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 3“ durch 
die Wörter „Absatz 1 Satz 4“ ersetzt. 

 § 22 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 4.

(3) „ Der Ausländer ist verpflichtet, der Weiterleitung an die für ihn zuständige 
Aufnahmeeinrichtung nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 unverzüglich oder bis zu 
einem ihm von der Aufnahmeeinrichtung genannten Zeitpunkt zu folgen. Kommt der 
Ausländer der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach, so findet § 33 Absatz 1, 5 und 6 
entsprechend Anwendung. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer unverzüglich nach-
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weist, dass das Versäumnis auf Umstände zurückzuführen war, auf die er keinen Ein-
fluss hatte. § 20 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 findet entsprechend Anwendung.“ 

 In § 23 Absatz 2 werden die Sätze 1 und 2 wie folgt gefasst: 5.

„Kommt der Ausländer der Verpflichtung nach Absatz 1 nicht nach, so findet § 33 Ab-
satz 1, 5 und 6 entsprechend Anwendung. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer unver-
züglich nachweist, dass das Versäumnis auf Umstände zurückzuführen war, auf die 
er keinen Einfluss hatte.“ 

 Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt: 6.

„§ 30a  

Beschleunigte Verfahren 

(1) Das Bundesamt kann das Asylverfahren in einer Außenstelle, die einer be-
sonderen Aufnahmeeinrichtung (§ 5 Absatz 5) zugeordnet ist, beschleunigt durchfüh-
ren, wenn der Ausländer 

1. Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates (§ 29a) ist, 

2. die Behörden durch falsche Angaben oder Dokumente oder durch Verschweigen 
wichtiger Informationen oder durch Zurückhalten von Dokumenten über seine 
Identität oder Staatsangehörigkeit offensichtlich getäuscht hat, 

3. ein Identitäts- oder ein Reisedokument, das die Feststellung seiner Identität oder 
Staatsangehörigkeit ermöglicht hätte, mutwillig vernichtet oder beseitigt hat, oder 
die Umstände offensichtlich diese Annahme rechtfertigen, 

4. einen Folgeantrag gestellt hat, 

5. den Antrag nur zur Verzögerung oder Behinderung der Vollstreckung einer be-
reits getroffenen oder unmittelbar bevorstehenden Entscheidung, die zu seiner 
Abschiebung führen würde, gestellt hat, 

6. sich weigert, der Verpflichtung zur Abnahme seiner Fingerabdrücke gemäß der Ver-
ordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von Fingerabdruckdaten 
zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Fest-
legung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 
Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mit-
gliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist und über der 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eu-
rodac-Daten  sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur Errichtung 
einer Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 1) 
nachzukommen, oder 

7. aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit oder öffentlichen Ord-
nung ausgewiesen wurde oder es schwerwiegende Gründe für die Annahme gibt, 
dass er eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung dar-
stellt. 
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(2) Macht das Bundesamt von Absatz 1 Gebrauch, so entscheidet es innerhalb 
einer Woche ab Stellung des Asylantrags. Kann es nicht innerhalb dieser Frist ent-
scheiden, dann führt es das Verfahren als nicht beschleunigtes Verfahren fort. 

(3) Ausländer, deren Asylanträge im beschleunigten Verfahren nach dieser Vor-
schrift bearbeitet werden, sind verpflichtet, bis zur Entscheidung des Bundesamtes 
über den Asylantrag in der für ihre Aufnahme zuständigen besonderen Aufnahmeein-
richtung zu wohnen. Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt darüber hinaus bis zur Ausrei-
se oder bis zum Vollzug der Abschiebungsandrohung oder -anordnung bei 

1. einer Einstellung des Verfahrens oder 

2. bei einer Ablehnung des Asylantrags 

a) nach § 29 als unbeachtlich,  

b) nach § 29a oder § 30 als offensichtlich unbegründet oder  

c) im Fall des § 71 Absatz 4. 

Die §§ 48 bis 50 bleiben unberührt.“ 

 § 33 wird wie folgt gefasst: 7.

„§ 33 

Nichtbetreiben des Verfahrens 

(1) Der Asylantrag gilt als zurückgenommen, wenn der Ausländer das Verfahren 
nicht betreibt. 

(2) Es wird vermutet, dass der Ausländer das Verfahren nicht betreibt, wenn er  

1. einer Aufforderung zur Vorlage von für den Antrag wesentlichen Informationen 
gemäß § 15 oder einer Aufforderung zur Anhörung gemäß § 25 nicht nachge-
kommen ist,  

2. untergetaucht ist oder 

3. gegen die räumliche Beschränkung seiner Aufenthaltsgestattung gemäß § 56 
verstoßen hat, der er wegen einer Wohnverpflichtung nach § 30a Absatz 3 unter-
liegt. 

Die Vermutung nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Ausländer unverzüglich nachweist, 
dass das in Satz 1 Nummer 1 genannte Versäumnis oder die in Satz 1 Nummer 2 
und 3 genannte Handlung auf Umstände zurückzuführen war, auf die er keinen Ein-
fluss hatte. Führt der Ausländer diesen Nachweis, ist das Verfahren fortzuführen. 
Wurde das Verfahren als beschleunigtes Verfahren nach § 30a durchgeführt, beginnt 
die Frist nach § 30a Absatz 2 Satz 1 neu zu laufen. 

(3) Der Asylantrag gilt ferner als zurückgenommen, wenn der Ausländer wäh-
rend des Asylverfahrens in seinen Herkunftsstaat gereist ist. 

(4) Der Ausländer ist auf die nach Absatz 1 und 3 eintretenden Rechtsfolgen 
schriftlich und gegen Empfangsbestätigung hinzuweisen. 
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(5) In den Fällen der Absätze 1 und 3 stellt das Bundesamt das Asylverfahren 
ein. Ein Ausländer, dessen Asylverfahren gemäß Satz 1 eingestellt worden ist, kann 
die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Der Antrag ist persönlich bei der 
Außenstelle des Bundesamtes zu stellen, die der Aufnahmeeinrichtung zugeordnet 
ist, in welcher der Ausländer vor der Einstellung des Verfahrens zu wohnen verpflich-
tet war. Stellt der Ausländer einen neuen Asylantrag, so gilt dieser als Antrag im Sin-
ne des Satzes 2. Das Bundesamt nimmt die Prüfung in dem Verfahrensabschnitt 
wieder auf, in dem sie eingestellt wurde. Abweichend von Satz 5 ist das Asylverfah-
ren nicht wieder aufzunehmen und ein Antrag nach Satz 2 oder Satz 4 ist als Folge-
antrag (§ 71) zu behandeln, wenn 

1. die Einstellung des Asylverfahrens zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens 
neun Monate zurückliegt oder 

2. das Asylverfahren bereits nach dieser Vorschrift wieder aufgenommen worden 
war. 

Wird ein Verfahren nach dieser Vorschrift wieder aufgenommen, das vor der Einstel-
lung als beschleunigtes Verfahren nach § 30a durchgeführt wurde, beginnt die Frist 
nach § 30a Absatz 2 Satz 1 neu zu laufen. 

(6) Für Rechtsbehelfe gegen eine Entscheidung nach Absatz 5 Satz 6 gilt § 36 
Absatz 3 entsprechend.“ 

 § 44 Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt: 8.

„Träger von Aufnahmeeinrichtungen sollen sich von Personen, die in diesen Einrich-
tungen mit der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjähri-
ger oder mit Tätigkeiten, die in vergleichbarer Weise geeignet sind, Kontakt zu Min-
derjährigen aufzunehmen, betraut sind, zur Prüfung, ob sie für die aufgeführten Tä-
tigkeiten geeignet sind, vor deren Einstellung oder Aufnahme einer dauerhaften eh-
renamtlichen Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen ein Führungszeugnis nach § 
30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. 
Träger von Aufnahmeeinrichtungen dürfen für die Tätigkeiten nach Satz 2 keine Per-
sonen beschäftigen oder mit diesen Tätigkeiten ehrenamtlich betrauen, die rechts-
kräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 
bis 184g, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt wor-
den sind. Nimmt der Träger einer Aufnahmeeinrichtung Einsicht in ein Führungs-
zeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes, 
so speichert er nur den Umstand der Einsichtnahme, das Datum des Führungszeug-
nisses und die Information, ob die das Führungszeugnis betreffende Person wegen 
einer in Satz 3 genannten Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist. Der Träger einer 
Aufnahmeeinrichtung darf diese Daten nur verändern und nutzen, soweit dies zur 
Prüfung der Eignung einer Person für die in Satz 2 genannten Tätigkeiten erforderlich 
ist. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu 
löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach Satz 2 wahr-
genommen wird. Sie sind spätestens sechs Monate nach der letztmaligen Ausübung 
einer in Satz 2 genannten Tätigkeit zu löschen.“ 

 § 46 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 9.

(1) „ Für die Aufnahme eines Ausländers, bei dem die Voraussetzungen des 
§ 30a Absatz 1 vorliegen, ist die besondere Aufnahmeeinrichtung (§ 5 Absatz 5) zu-
ständig, die über einen freien Unterbringungsplatz im Rahmen der Quote nach § 45 
verfügt und bei der die ihr zugeordnete Außenstelle des Bundesamtes Asylanträge 
aus dem Herkunftsland dieses Ausländers bearbeitet. Im Übrigen ist die Aufnahme-
einrichtung zuständig, bei der der Ausländer sich gemeldet hat, wenn sie über einen 
freien Unterbringungsplatz im Rahmen der Quote nach § 45 verfügt und die ihr zuge-
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ordnete Außenstelle des Bundesamtes Asylanträge aus dem Herkunftsland des Aus-
länders bearbeitet. Liegen die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 nicht vor, ist die 
nach Absatz 2 bestimmte Aufnahmeeinrichtung für die Aufnahme des Ausländers zu-
ständig. Bei mehreren nach Satz 1 in Betracht kommenden besonderen Aufnahme-
einrichtungen (§ 5 Absatz 5) gilt Absatz 2 für die Bestimmung der zuständigen be-
sonderen Aufnahmeeinrichtung entsprechend.“ 

 § 67 wird wie folgt geändert: 10.

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) „ Die Aufenthaltsgestattung tritt wieder in Kraft, wenn 

1. ein nach § 33 Absatz 5 Satz 1 eingestelltes Verfahren wieder aufgenommen 
wird, oder  

2. der Ausländer den Asylantrag nach Ablauf der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
oder Satz 2 genannten Frist stellt.“ 

Artikel 2 

Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. 
I S. 2557) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 Nach § 60 Absatz 7 Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt: 1.

„Eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt nur vor bei le-
bensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch die Abschie-
bung wesentlich verschlechtern würden. Es ist nicht erforderlich, dass die medizini-
sche Versorgung im Zielstaat mit der Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland 
gleichwertig ist. Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch 
vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist.“ 

 Nach § 60a Absatz 2b werden die folgenden Absätze 2c und 2d eingefügt: 2.

„(2c) Es wird vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht ent-
gegenstehen. Der Ausländer muss eine Erkrankung, die die Abschiebung beeinträch-
tigen kann, durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft machen. Diese 
ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die tatsächlichen Umstände, auf deren 
Grundlage eine fachliche Beurteilung erfolgt ist, die Methode der Tatsachenerhebung, 
die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagnose), den Schwe-
regrad der Erkrankung sowie die Folgen, die sich nach ärztlicher Beurteilung aus der 
krankheitsbedingten Situation voraussichtlich ergeben, enthalten.  

(2d) Der Ausländer ist verpflichtet, der zuständigen Behörde die ärztliche Be-
scheinigung nach Absatz 2c unverzüglich vorzulegen. Verletzt der Ausländer die 
Pflicht zur unverzüglichen Vorlage einer solchen ärztlichen Bescheinigung, darf die 
zuständige Behörde das Vorbringen des Ausländers zu seiner Erkrankung nicht be-
rücksichtigen, es sei denn, der Ausländer war unverschuldet an der Einholung einer 
solchen Bescheinigung gehindert oder es liegen anderweitig tatsächliche Anhalts-
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punkte für das Vorliegen einer lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkran-
kung, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würde, vor. Legt der 
Ausländer eine Bescheinigung vor und ordnet die Behörde daraufhin eine ärztliche 
Untersuchung an, ist die Behörde berechtigt, die vorgetragene Erkrankung nicht zu 
berücksichtigen, wenn der Ausländer der Anordnung ohne zureichenden Grund nicht 
Folge leistet. Der Ausländer ist auf die Verpflichtungen und auf die Rechtsfolgen einer 
Verletzung dieser Verpflichtungen nach diesem Absatz von der zuständigen Behörde 
hinzuweisen.“ 

 In § 71 Absatz 3 Nummer 7 werden die Wörter „einzelner Staaten“ gestrichen. 3.

 § 104 wird folgender Absatz 13 angefügt:   4.

„(13) Bis zum … [einsetzen: Datum des Tages und Monats der Verkündung die-
ses Gesetzes sowie die Jahreszahl des zweiten auf die Verkündung folgenden Ka-
lenderjahres] wird ein Familiennachzug zu Personen, denen nach dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 4] eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative erteilt worden ist, nicht gewährt. Für 
Ausländer, denen nach dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
nach Artikel 4] eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative 
erteilt wurde, beginnt die Frist des § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 ab dem … [ein-
setzen: Datum des Tages und Monats der Verkündung dieses Gesetzes sowie die 
Jahreszahl des zweiten auf die Verkündung folgenden Kalenderjahres] zu laufen. §§ 
22, 23 bleiben unberührt.“ 

Artikel 3 

Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

Das Asylbewerberleistungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-machung vom 5. 
August 1997 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 § 3 Absatz 1 Satz 8 wird wie folgt gefasst: 1.

„Werden alle notwendigen persönlichen Bedarfe durch Geldleistungen gedeckt, so 
beträgt der Geldbetrag zur Deckung aller notwendigen persönlichen Bedarfe monat-
lich für  

1. alleinstehende Leistungsberechtigte 135 Euro, 

2. zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen gemeinsamen 
Haushalt führen, je 122 Euro, 

3. weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 108 Euro, 

4. sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres 76 Euro, 

5. leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres 83 Euro, 

6. leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 79 
Euro.“ 
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 Nach § 11 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 2.

„(2a) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 erhalten bis zur Ausstel-
lung eines Ankunftsnachweises nach § 63a des Asylgesetzes anstelle der Leistungen 
nach den §§ 3 und 6 Leistungen entsprechend § 1a Absatz 2 Satz 2 bis 4. An die 
Stelle der Leistungen nach Satz 1 treten die Leistungen nach den §§ 3 bis 6, auch 
wenn dem Leistungsberechtigten ein Ankunftsnachweis nach § 63a Absatz 1 Satz 1 
des Asylgesetzes noch nicht ausgestellt wurde, sofern 

1. die in § 63a des Asylgesetzes vorausgesetzte erkennungsdienstliche Behand-
lung erfolgt ist,  

2. der Leistungsberechtigte von der Aufnahmeeinrichtung, auf die er verteilt worden 
ist, aufgenommen worden ist, und  

3. der Leistungsberechtigte die fehlende Ausstellung des Ankunftsnachweises nicht 
zu vertreten hat. 

Der Leistungsberechtigte hat die fehlende Ausstellung des Ankunftsnachweises ins-
besondere dann nicht zu vertreten, wenn in der für die Ausstellung seines Ankunfts-
nachweises zuständigen Stelle die technischen Voraussetzungen für die Ausstellung 
von Ankunftsnachweisen noch nicht vorliegen. Der Leistungsberechtigte hat die feh-
lende Ausstellung des Ankunftsnachweises zu vertreten, wenn er seine Mitwirkungs-
pflichten nach § 15 Absatz 2 Nummer 1, 3, 4, 5 oder 7 des Asylgesetzes verletzt hat. 
Die Sätze 1 bis 4 gelten auch  

1. für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 5, die aus einem sicheren 
Dritt-staat (§ 26a des Asylgesetzes) unerlaubt eingereist sind und als Asylsu-
chende nach den Vorschriften des Asylgesetzes oder des Aufenthaltsgesetzes 
erkennungsdienstlich zu behandeln sind und 

2. für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 7, die einer Wohnverpflich-
tung nach § 71 Absatz 2 Satz 2 oder § 71a Absatz 2 Satz 1 des Asylgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 47 bis 50 des Asylgesetzes unterliegen.“ 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Ziel der Regelungen ist es, die Asylverfahren von Asylbewerbern, deren Anträge nur ge-
ringe Erfolgsaussichten haben, weiter zu beschleunigen. Es knüpft damit an das Asylver-
fahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. Oktober (BGBl. I S. 1722) an. Zudem soll sicher-
gestellt werden, dass Asylbewerber die staatliche Entscheidung über ihren örtlichen Auf-
enthalt befolgen. Des Weiteren werden die Anforderungen an ärztliche Atteste im Gesetz 
präzisiert. Das Gesetz dient zudem dem besseren Schutz von Minderjährigen, die in Auf-
nahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften nach dem AsylG untergebracht 
sind. 

Die Leistungen für den notwendigen persönlichen Bedarf nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) entsprechen derzeit ihrer Höhe nach weitestgehend den entspre-
chenden Leistungen, die an Hilfebedürftige nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozial-
gesetzbuch erbracht werden. Die Besonderheiten der Bedarfssituation von Grundleis-
tungsbeziehern nach dem AsylbLG werden hierdurch unzureichend abgebildet. Ange-
sichts ihres ungesicherten Aufenthalts kann bei ihnen für die Dauer der Wartefrist insbe-
sondere nicht von einer umfassenden Bedarfslage ausgegangen werden, die auch das 
Ansparen zur Deckung unregelmäßig auftretender Bedarfe mit umfasst. Dem soll durch 
eine normative Neubewertung der notwendigen persönlichen Bedarfe dieser Leistungsbe-
rechtigten Rechnung getragen werden.  

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Asylgesetz 

Für bestimmte Asylbewerber wird ein beschleunigtes Verfahren eingeführt. Dazu gehören 
unter anderem Antragsteller aus sicheren Herkunftsstaaten oder Folgeantragsteller. Sie 
sollen in besonderen Aufnahmeeinrichtungen untergebracht werden. Über ihre Anträge 
entscheidet das Bundesamt innerhalb von einer Woche. Anschließend können sie inner-
halb von einer Woche Eilrechtsschutz gegen eine ablehnende Entscheidung einlegen. 
Das Verwaltungsgericht soll dann innerhalb einer Woche über den Antrag entscheiden. 

Für die Dauer des Verfahrens und im Falle einer Einstellung oder Ablehnung auch bis zur 
Ausreise oder Rückführung ist der Aufenthalt des Ausländers auf den Bezirk der Auslän-
derbehörde begrenzt, in dem die für ihn zuständige besondere Aufnahmeeinrichtung liegt. 
Verstößt der Ausländer gegen diese räumliche Beschränkung und weist er nicht unver-
züglich nach, dass dies auf Umstände zurückzuführen war, auf die er keinen Einfluss hat-
te, wird sein Verfahren eingestellt und kann nur einmal und nur innerhalb von neun Mona-
ten ohne Verfahrensnachteile wieder aufgenommen werden. 

Zum besseren Schutz von Minderjährigen in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschafts-
unterkünften nach dem AsylG wird eine Regelung zur Vorlage von erweiterten Führungs-
zeugnissen durch in diesen Einrichtungen und Unterkünften in der Beaufsichtigung, Be-
treuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger tätige Personen getroffen. 

Aufenthaltsgesetz 



 - 13 - Bearbeitungsstand: 01.02.2016  12:07 Uhr 

Die Änderungen des Aufenthaltsgesetzes dienen zum einen dem Abbau von Abschie-
bungshindernissen aus vermeintlich gesundheitlichen Gründen. Die Praxis zeigt, dass die 
Geltendmachung von medizinischen Abschiebungshindernissen die Behörden in quantita-
tiver und qualitativer Hinsicht vor große Herausforderungen stellen. Daher geht der Ge-
setzgeber unter anderem davon aus, dass grundsätzlich nur lebensbedrohliche und 
schwerwiegende Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlech-
tern würden, die Abschiebung des Ausländers hindern können. Zudem werden qualifizier-
te Kriterien geschaffen, denen eine ärztliche Bescheinigung genügen muss, um eine Er-
krankung des Ausländers glaubhaft zu machen. Um dem Phänomen von „Vorratsattesten“ 
zu begegnen, ist der Ausländer gehalten, eine ärztliche Bescheinigung, die die Abschie-
bung beeinträchtigen kann, unverzüglich der zuständigen Behörde vorzulegen. Tut er dies 
nicht, kann sich der Ausländer später grundsätzlich nicht auf die bescheinigte Erkrankung 
berufen. 

Daneben wird der Aufgabenkatalog der Bundespolizei in § 71 AufenthG erweitert, um die 
Arbeit der Clearingstelle Passbeschaffung zu ermöglichen. 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtig-
ten für zwei Jahre ausgesetzt. Nach Ablauf der zwei Jahre tritt die Rechtslage, die seit 
dem 1. August 2015 für den Familiennachzug zu dieser Personengruppe derzeit gilt, au-
tomatisch wieder in Kraft. 

Asylbewerberleistungsgesetz 

Im Rahmen einer wertenden Betrachtung der besonderen Bedarfslage der Leistungsbe-
rechtigten nach dem AsylbLG zu Beginn ihres Aufenthalts werden die Geldleistungen für 
den notwendigen persönlichen Bedarf neu festgesetzt; die Höhe dieser Leistungen wird 
dabei - unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Sicherung des Exis-
tenzminimums - gegenüber den derzeit geltenden Leistungssätzen durch eine Nichtbe-
rücksichtigung von einzelnen Verbrauchsausgaben in angemessenem Umfang abge-
senkt.   

Um sicherzustellen, dass Asylbewerber die staatliche Entscheidung über ihren örtlichen 
Aufenthalt befolgen, erhalten Asylbewerber die vollen Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz generell erst nach Aushändigung des Ankunftsnachweises in der Auf-
nahmeeinrichtung, der sie zugewiesen worden sind. Bis dahin werden neben der Reise-
beihilfe Unterkunft, Verpflegung, Gesundheits- und Körperpflege sowie eine ärztliche 
Akutversorgung gewährt.   

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 
GG (Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer), Artikel 74 Absatz 1 Nummer 6 
GG (Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen) und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 
7 GG (öffentliche Fürsorge); hinsichtlich der Artikel 74 Absatz 1 Nummern 4 und 7 GG 
jeweils auch in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. 

Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatli-
chen Interesse erforderlich. Die Modifizierung bestehender bundesgesetzlicher Regelun-
gen zur Durchführung von Rückführungen sowie im Bereich der Asylbewerberleistungen 
kann nur durch den Bundesgesetzgeber erfolgen, da ansonsten die Gefahr einer 
Rechtszersplitterung bestünde, die sowohl im Interesse des Bundes als auch der Länder 
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nicht hinnehmbar ist. Ohne ein weiterhin bundeseinheitliches Aufenthaltsrecht wären er-
hebliche Beeinträchtigungen des länderübergreifenden Rechtsverkehrs beim Aufenthalt 
von Ausländern zu erwarten und eine im gesamtstaatlichen Interesse liegende Steuerung 
der Aufenthaltsbedingungen von Ausländern nicht möglich. Entsprechendes gilt für die 
Ausgestaltung des Leistungsbezugs für den vom Asylbewerberleistungsgesetz erfassten 
Personenkreis. Eine bundeseinheitliche Regelung ist daher nach wie vor geboten, um die 
Anwendung einheitlicher Maßstäbe auf die betroffenen Sachverhalte zu gewährleisten. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Das beschleu-
nigte Verfahren entspricht den Vorgaben des Artikels 31 Absatz 8 der Richtlinie 
2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemein-
samen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes. 
Die Regelung zur Einstellung und ggf. Wiederaufnahme des Verfahrens entspricht den 
Vorgaben des Artikels 28 der Richtlinie 2013/32/EU. Die Änderungen sind mit den völker-
rechtlichen Verträgen, insbesondere den menschenrechtlichen Konventionen vereinbar. 

Die in Artikel 3 Nummer 1 vorgesehene Änderung in § 3 Absatz 1 des AsylbLG ist eben-
falls mit dem Recht der europäischen Union und mit völkerrechtlichen Verträgen verein-
bar. Insbesondere gewährleisten die abgesenkten Geldleistungen für den notwendigen 
persönlichen Bedarf der Bezieher von Grundleistungen nach dem AsylbLG weiterhin ei-
nen angemessenen Lebensstandard im Sinne von Artikel 17 Absatz 2 der neu gefassten 
Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von 
Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Aufnah-
me-Richtlinie) in der Zeit ihres ersten Aufenthalts. Diese Richtlinie eröffnet dem Gesetz-
geber einen gewissen Gestaltungsspielraum bei der Festlegung des angemessenen Le-
bensstandards für Asylbewerber und gestattet ihm ausdrücklich, die hierfür vorgesehenen 
materiellen Leistungen im Vergleich mit den Hilfeleistungen für eigene Staatsangehörige 
abweichend zu bemessen, sofern für die eigenen Staatsangehörigen ein Lebensstandard 
gewährt wird, der über dem nach der Richtlinie vorgeschriebenen Standard liegt (Artikel 
17 Absatz 5 Satz 2 Aufnahme-Richtlinie). 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Durch den Wegfall der Betreibensaufforderung bei Nichtbetreiben des Verfahrens wird die 
Frist zur Stellungnahme von einem Monat eingespart. Die Einsparungen im Verfahren 
lassen sich nicht näher ermitteln. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur 
nachhaltigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Eine Nachhal-
tigkeitsrelevanz in Bezug auf einzelne Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie ist nicht 
gegeben. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die in Artikel 3 Nummer 1 vorgesehene Absenkung der monatlichen Geldbeträge für den 
notwendigen persönlichen Bedarf nach § 3 Absatz 1 Satz 8 AsylbLG um zehn Euro für 
alleinstehende Leistungsberechtigte sowie um entsprechende Beträge für die Bedarfsstu-
fen zwei bis sechs führt zu geschätzten Minderausgaben bei Ländern und Kommunen in 



 - 15 - Bearbeitungsstand: 01.02.2016  12:07 Uhr 

Höhe von rund 70 Millionen Euro jährlich. Für den Bund ergeben sich keine finanziellen 
Auswirkungen.  

Wegen der in den Ländern unterschiedlich ausgestalteten Regelungen zur Kostentragung 
sind keine Angaben zur Verteilung der Einsparungen auf Länder und Kommunen möglich.  

Die Neuregelung des Artikel 3 Nummer 2 in § 11 Absatz 2a des AsylbLG führt zu gerin-
gen Einsparungen bei Ländern und Kommunen, die der Höhe nach nicht quantifiziert 
werden können. 

4. Erfüllungsaufwand 

Beschleunigtes Asylverfahren 

Das für bestimmte Gruppen von Asylbewerbern fakultativ vorgesehene beschleunigte 
Asylverfahren findet in Außenstellen des Bundesamtes statt, die besonderen Aufnahme-
einrichtungen zugeordnet sind. Je nach Umsetzung und Ausgestaltung der Einrichtung 
dieser besonderen Aufnahmeeinrichtungen werden zusätzliche Personal- und Sachkosten 
für den Bundeshaushalt entstehen. Eine Bezifferung ist noch nicht möglich, weil dieser 
insbesondere von Anzahl und der Örtlichkeit der besonderen Aufnahmeeinrichtungen und 
der Ausgestaltung des beschleunigten Asylverfahrens abhängt. 

Beschaffung von Dokumenten 

Für die Beschaffung von Heimreisedokumenten durch die Bundespolizei in Amtshilfe soll 
eine Organisationseinheit des Bundes eingerichtet werden. Abhängig von der konkreten 
Ausgestaltung der neu zu schaffenden Organisationseinheit werden zusätzliche Personal- 
und Sachkosten für den Bundeshaushalt entstehen. Für 2016 sind derzeit zusätzlich 25 
Stellen für die Passersatzbeschaffung durch die Bundespolizei vorgesehen. Eine weitere 
Konkretisierung ist derzeit noch nicht möglich, weil die notwendigen Abstimmungen mit 
den Ländern noch nicht erfolgt sind. 

Aus diesem Grund können derzeit die Kosten für die Länder (insbesondere Personal- und 
Reisekosten) noch nicht beziffert werden. 

Vorlage von Führungszeugnissen 

Von der Regelung zur Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen sind auf Grundlage 
der verfügbaren Zahlen ca. 3.800 Personen betroffen. Als Basis wird die Zahl der derzeit 
in deutschen Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten 
Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsstatistik des Statistischen Bundesamtes) verwendet. 
Aktuell liegen in der Asylbewerberleistungsstatistik des Statistischen Bundesamtes nur 
Zahlen zum Jahr 2014 vor. Zum Stand 31.12.2014 waren ca. 192.865 Asylbewerber in 
Deutschland in solchen Einrichtungen untergebracht. Die  Asylgeschäftsstatistik des 
BAMF vom Berichtsjahr 2015 legt dar, dass die Anzahl der Asylanträge (Erst- und Folge-
anträge) von 2014 auf 2015 um den Faktor 2,35 gestiegen ist. Wenn man diesen Faktor 
auf die Anzahl der im Jahre 2014 in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunter-
künften untergebrachten Personen überträgt, ergibt sich für das Jahr 2015 eine geschätz-
te Anzahl von 453.233 Flüchtlingen in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsun-
terkünften.  

Angesichts der Abweichung der im EASY-System erfassten Personen und der Zahl der 
Asylantragstellung ist jedoch davon auszugehen, dass die Zahl der untergebrachten Per-
sonen zum jetzigen Zeitpunkt noch deutlich darüber liegt. 

Laut einer Veröffentlichung des Fördervereins PRO ASYL e.V. zum Thema „Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in Deutschland, Regelungen und Praxis der Bundesländer im Ver-
gleich“ von 2014 gibt es für einige Bundesländer einen offiziell festgelegten Betreuungs-



 - 16 - Bearbeitungsstand: 01.02.2016  12:07 Uhr 

schlüssel in den Gemeinschaftseinrichtungen. Danach kam im Durchschnitt ca. 1 Betreu-
er für die soziale Betreuung und Beratung auf 120 Asylbewerber.  

Einmaliger Umstellungsaufwand: 

Für zwei Drittel dieser 3.800 Mitarbeiter (ca. 2.500), die das erweiterte Führungszeugnis 
persönlich in der entsprechender kommunalen Behörde beantragen, entsteht ein Erfül-
lungsaufwand von ca. 230 Stunden. Dies ergibt sich aus dem vom Statistischen Bundes-
amt bereits gemessenen Zeitaufwand von 5,5 Minuten pro Fall zur Beantragung eines 
erweiterten Führungszeugnis nach § 30a Abs. 1 BZRG. Die Fahrtkosten zur Behörde 
werden mit 2 Euro pro Fall angegeben. Daraus resultieren einmalige Sachkosten in Höhe 
von 5 Tsd. Euro.  

Es wird geschätzt, dass die restlichen ein Drittel (ca. 1.300) das erweiterte Führungs-
zeugnis elektronisch beantragen Derzeit nutzen ca. 30 % der Bevölkerung die eID-
Funktion des neuen Personalausweises und können damit das erweiterte Führungszeug-
nis elektronisch beantragen. Der verminderte Zeitaufwand der elektronischen Beantra-
gung wird auf eine Minute geschätzt. Bei 4,5 Minuten pro Fall ergibt dies einen zusätzli-
chen Erfüllungsaufwand von 100 Stunden.  

Insgesamt beträgt der einmalige Umstellungsaufwand bei Bürgerinnen und Bürgern zur 
Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses einen Aufwand von 5 Tsd. Euro und 
330 Stunden.  

Jährlicher Aufwand: 

Der jährliche Aufwand entsteht zum einen dadurch, dass diese erweiterten Führungs-
zeugnisse regelmäßig immer wieder überprüft werden sollten. Hier schätzt das Statisti-
sche Bundesamt einen Turnus von 3 Jahren. Das heißt durchschnittlich werden pro Jahr 
1.300 erweiterte Führungszeugnisse (ca. ein Drittel von 3.800) angefordert werden. Zum 
anderen ist ein Wechsel von Personal und ehrenamtlichen Mitarbeitern zu berücksichti-
gen. Hierfür wird eine jährliche Fluktuationsquote von 5 % (200 neue Mitarbeiter pro Jahr) 
angenommen. In der Summe ergibt dies eine jährliche Fallzahl von ca. 1.500 Anträgen.  

Für den Fall der persönlich gestellten Anträge (ca. 1000 Fälle) ergibt dies einen Aufwand 
von 90 Stunden (1.000 * 5.5 Min. / 60) und 2 Tsd. Euro Zusatzkosten (2 Euro * 1000).  Für 
den Fall der elektronisch gestellten Anträge (ca. 500 Fälle) entspricht dies einem Aufwand 
von 38 Stunden pro Jahr (500 * 4,5 Min / 60). In der Summe beläuft sich der jährliche Er-
füllungsaufwand durch das Vorlegen eines erweiterten Führungszeugnisses bei der Arbeit 
mit Minderjährigen in einer Aufnahmeeinrichtung oder Gemeinschaftsunterkunft auf 130 
Stunden und 2 Tsd. Euro. 

Für schriftlich bei der kommunalen Behörde gestellte Anträge entsteht weiterer Aufwand 
für die Verwaltung. Für die in ermittelten einmaligen 2.500 Fälle und jährlichen 1.000 Fälle 
entsteht hierfür in den Kommunen ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von 11,6 
Tsd. Euro und ein jährlicher Mehraufwand in Höhe von 4,6 Tsd. Euro. Den Berechnungen 
liegen ein geschätzter Bearbeitungszeitaufwand von 10 Minuten pro Fall und ein Tarif von 
27,40 Euro / Std. (Ebene Kommune, mittlerer Dienst) zu Grunde.  

Die Träger der Aufnahmeeinrichtungen und der Gemeinschaftsunterkünfte müssen das 
erweiterte Führungszeugnis bei der Einstellung bzw. regelmäßig überprüfen. Für die Prü-
fung wird ein Zeitaufwand von einer Minute veranschlagt. Hinzu kommt die schriftliche 
Aufforderung zur Einreichung des erweiterten Führungszeugnisses. Hierfür wird ein Zeit-
aufwand von 10 Minuten und 2 Euro Portokosten angenommen. Bei einem Durchschnitts-
tarif in den Kommunen von 37,60 Euro / Std. fällt für diese Vorgabe ein einmaliger Um-
stellungsaufwand in Höhe von 33,8 Tsd. Euro an, um alle aktuell Beschäftigten in den 
Aufnahmeeinrichtungen zu überprüfen. Jährlich ergeben sich durch die Fluktuation der 
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Mitarbeiter und die regelmäßige Überprüfung der erweiterten Führungszeugnisse Kosten 
in Höhe von ca. 13,3 Tsd. Euro. 

Neufestsetzung der Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

Die Neufestsetzung der Geldleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 8 AsylbLG durch Artikel 3 
Nummer 1 hat für sich genommen keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand. Die 
dieser Neufestsetzung zu Grunde liegende wertende Herausnahme einzelner Verbrauch-
spositionen aus der Bemessung dieser Leistungen hat zugleich zur Folge, dass für die 
betreffenden Bedarfe während einer Unterbringung in einer Aufnahmeeinrichtung nach § 
44 Absatz 1 des Asylgesetzes (AsylG) oder in einer Gemeinschaftsunterkunft nach § 53 
Absatz 1 AsylG künftig keine Geldleistungen zu erbringen sind. 

Regelung zur Verknüpfung von Ankunftsnachweis und Leistungsbezug 

Für die Verknüpfung von Registrierung, Verteilung und Ausstellung des Ankunftsnachwei-
ses mit dem Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz entsteht für 
Bund und Ländern kein über das Datenaustauschverbesserungsgesetz vom … [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens des Gesetzes zur Verbesserung der Registrierung und des 
Datenaustausches zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken (Datenaustauschverbes-
serungsgesetz)] hinausgehender Erfüllungsaufwand. 

Der im Bundeshaushalt entstehende Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finan-
ziell und stellenmäßig im jeweils betroffenen Einzelplan ausgeglichen werden. 

5. Weitere Kosten 

Keine. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Keine. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Keine. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Asylgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 2  

Um die beschleunigten Verfahren zu koordinieren, sollen das Bundesamt und die Länder 
vereinbaren, an welchen Standorten diese Verfahren durchgeführt werden. Die besonde-
ren Aufnahmeeinrichtungen unterscheiden sich von den in § 5 Absatz 3 Satz 1 legaldefi-
nierten Aufnahmeeinrichtungen nur durch die in ihnen untergebrachte besondere Perso-
nengruppe nach § 30a Absatz 1. 
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Zu Nummer 3  

Zu Buchstabe a 

Die Rechtsfolge der Nichtbefolgung einer Weiterleitung, die im bisherigen Absatz 2 gere-
gelt war, wird nunmehr in Absatz 1 geregelt. Hier findet § 33 Absatz 1, 5 und 6 entspre-
chende Anwendung, so dass das als Verfahren eingestellt gilt, wenn der Ausländer sich 
nicht unverzüglich oder bis zu einem ihm von der Behörde genannten Zeitpunkt bei der 
ihm benannten Aufnahmeeinrichtung meldet. Um sein Asylverfahren durchzuführen, ist 
daher ein Wiederaufnahmeantrag im Sinne des § 33 Absatz 5 Satz 2 erforderlich. 

Dies gilt nicht, wenn der Ausländer unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Zögern 
nachweisen kann, dass sein Versäumnis auf Umständen beruht, auf die er keinen Ein-
fluss hatte. 

Die Belehrungspflicht aus dem bisherigen Absatz 2 wird aus redaktionellen Gründen 
ebenfalls in Absatz 1 geregelt.  

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 4 

Im Falle der Nichtbefolgung einer Weiterleitung findet § 33 Absatz 1, 5 und 6 entspre-
chende Anwendung, so dass das Verfahren als eingestellt gilt, wenn der Ausländer sich 
nicht unverzüglich oder bis zu einem ihm von der Aufnahmeeinrichtung genannten Zeit-
punkt bei der für ihn zuständigen Aufnahmeeinrichtung meldet. Um sein Asylverfahren 
durchzuführen, ist daher ein Wiederaufnahmeantrag im Sinne des § 33 Absatz 5 Satz 2 
erforderlich.  

Dies gilt nicht, wenn der Ausländer unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Zögern 
nachweisen kann, dass sein Versäumnis auf Umständen beruht, auf die er keinen Ein-
fluss hatte. 

Die Verweise auf die Belehrungspflicht in § 20 werden an die dortigen Änderungen ange-
passt. 

Zu Nummer 5 

Stellt der Ausländer den Asylantrag nicht unverzüglich oder zu dem ihm genannten Ter-
min bei der für seinen Antrag zuständigen Außenstelle, findet § 33 Absatz 1, 5 und 6 ent-
sprechende Anwendung, so dass das Verfahren als eingestellt gilt, wenn der Ausländer 
sich nicht unverzüglich oder bis zu einem ihm von der Aufnahmeeinrichtung genannten 
Termin zur Stellung des Asylantrags persönlich erscheint. Um sein Asylverfahren durch-
zuführen, ist daher ein Wiederaufnahmeantrag im Sinne des § 33 Absatz 5 Satz 2 erfor-
derlich. 

Dies gilt nicht, wenn der Ausländer unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Zögern 
nachweisen kann, dass sein Versäumnis auf Umständen beruht, auf die er keinen Ein-
fluss hatte. 
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Zu Nummer 6  

Der neue § 30a regelt ein beschleunigtes Verfahren für Asylbewerber, deren Anträge von 
vornherein geringe Erfolgsaussichten aufweisen. Artikel 31 Absatz 8 der Richtlinie 
2013/32/EU lässt ein solches beschleunigtes Verfahren für bestimmte Personengruppen 
ausdrücklich zu. 

Absatz 1 bestimmt den Personenkreis, auf den das beschleunigte Verfahren Anwendung 
finden kann. 

Absatz 2 regelt die Entscheidungsfrist im Verfahren beim Bundesamt sowie Rechtsfolgen 
für den Fall, dass die Entscheidungsfrist nicht eingehalten wird. Das Verfahren wird dann 
als nicht beschleunigtes Verfahren in der besonderen Aufnahmeeinrichtung oder einer 
anderen, nach Abschnitt 5 des Gesetzes zu bestimmenden Einrichtung fortgeführt. 

Absatz 3 bestimmt die Wohnpflicht in der besonderen Aufnahmeeinrichtung. Daran knüpft 
die räumliche Beschränkung im Sinne des § 56 an. Mit dieser Regelung wird sicherge-
stellt, dass der Antragsteller für die Durchführung des beschleunigten Verfahrens erreich-
bar ist und die mögliche Rückführung unmittelbar aus der Aufnahmeeinrichtung heraus 
erfolgen kann, wenn der Antrag aus den in der Norm näher bezeichneten Gründen abge-
lehnt oder das Verfahren eingestellt wurde. 

Unbegleitete minderjährige Ausländer sind nach § 42 SGB VIII vom Jugendamt in Obhut 
zu nehmen und werden daher auch nicht in besonderen Aufnahmeeinrichtungen unterge-
bracht, so dass sie auch nicht für ein beschleunigtes Verfahren in Betracht kommen. 

Zu Nummer 7  

Die Regelung dient dem Zweck, in Fällen fehlender Mitwirkungsbereitschaft des Auslän-
ders am Asylverfahren das Bundesamt von der Weiterführung dieser Verfahren zu entlas-
ten. Zudem wird ein Verstoß gegen die räumliche Beschränkung im beschleunigten Asyl-
verfahren, in dem die Erreichbarkeit des Ausländers von besonderer Bedeutung ist, sank-
tioniert.  

Der Entlastungseffekt tritt insbesondere im Fall des Untertauchens ein, der nach bisher 
geltendem Recht wegen der insoweit erforderlichen gesonderten Aufforderung durch das 
Bundesamt, das Asylverfahren zu betreiben, erheblichen zusätzlichen Aufwand verur-
sacht, und für Verzögerungen im weiteren Verfahrensablauf gesorgt hat. Gleiches gilt, 
wenn der Ausländer einer ausdrücklichen Aufforderung zur Vornahme einer bestimmten 
Verfahrenshandlung nicht nachkommt. Das Bundesamt wird durch die Möglichkeit, in die-
sen Fällen das Verfahren einzustellen, ohne eine materielle Entscheidung zu treffen, deut-
lich entlastet. 

Absatz 1 bestimmt, dass ein Nichtbetreiben des Verfahrens als Rücknahme des Antrags 
gewertet wird. Das Bundesamt stellt in diesen Fällen das Asylverfahren ein. Nach § 32 
entscheidet es in diesen Fällen nach Aktenlage über das Vorliegen von Abschiebungs-
verboten nach § 60 Absatz 5 oder Absatz 7 des Aufenthaltsgesetzes.  

Mit der Regelvermutung nach den Kriterien des Absatzes 2 ist eine gesonderte Aufforde-
rung zum weiteren Betreiben des Verfahrens nicht mehr erforderlich, das Nichtbetreiben 
wird vielmehr vermutet. Über die vermuteten Gründe für ein Nichtbetreiben hinaus sind 
weitere Gründe für ein Nichtbetreiben nach Absatz 1 denkbar. 

In den Fällen des neuen Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 knüpft eine Einstellung wegen einer 
stillschweigenden Rücknahme an eine ergangene ausdrückliche Aufforderung an den 
Ausländer an, die mit dem Hinweis nach Absatz 4 verbunden ist. Der Fristbeginn ist beim 
Bundesamt durch einen Vermerk in der Akte zu dokumentieren.  
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In den Fällen des neuen Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 gilt ein Ausländer im Sinne dieser 
Vorschrift als untergetaucht, wenn er für die staatlichen Behörden nicht auffindbar ist. Das 
Bundesamt hat diesen Sachverhalt in der Akte zu dokumentieren. 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 sanktioniert jeden Verstoß gegen die räumliche Beschränkung 
im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens.  

Die Vermutung nach Satz 1 kann widerlegt werden, wenn der Ausländer unverzüglich, 
das heißt ohne schuldhaftes Zögern nachweisen kann, dass das Versäumnis bzw. die von 
ihm vorgenommene Handlung auf Umständen beruht, auf die er keinen Einfluss hatte. 
Sieht das Bundesamt die Vermutung z.B. des Untertauchens als widerlegt an, so hat es 
ab dieser Entscheidung erneut eine Woche Zeit, um über den Antrag im beschleunigten 
Verfahren zu entscheiden. 

Absatz 3 entspricht der bisherigen Regelung in § 33 Absatz 2. 

Absatz 4 regelt die Pflicht des Bundesamtes, den Ausländer auf die Rechtsfolgen der Ab-
sätze 1 und 3 hinzuweisen. 

Der Ausländer kann nach den Regeln des neuen Absatzes 5 innerhalb der ersten neun 
Monate nach Einstellung des Asylverfahrens gemäß Absatz 1 oder 3 ohne Verfahrens-
nachteile einmal die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Damit kann ein einma-
liges Fehlverhalten geheilt werden. Die erstmalige Einstellung entfaltet somit lediglich 
Warncharakter. Wird das Verfahren wieder eröffnet, so hat das Bundesamt im beschleu-
nigten Verfahren ab dieser Entscheidung erneut eine Woche Zeit, um über den Antrag zu 
entscheiden. 

Absatz 6 regelt den nach Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie 2013/32/EU vor-
zusehenden Rechtsbehelf gegen die Entscheidung, dass ein Verfahren nicht wieder auf-
genommen wird. 

Zu Nummer 8 

Gegenwärtig besteht für Personal in Aufnahmeeinrichtungen nach dem Asylgesetz keine 
bundesgesetzliche Pflicht zur Vorlage von Führungszeugnissen, da die Anwendbarkeit 
des Betriebserlaubnisverfahrens nach dem SGB VIII durch § 44 Absatz 3 AsylG aus-
drücklich ausgeschlossen wird. In Aufnahmeeinrichtungen sind jedoch auch Kinder und 
Jugendliche untergebracht. Durch die Einführung einer Pflicht der Träger der Aufnahme-
einrichtungen, sich von den Beschäftigten und dauerhaft ehrenamtlichen Helfern, die die 
in Absatz 3 Satz 2 aufgezählten kinder- und jugendnahen Tätigkeiten wahrnehmen, ein 
erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu lassen, wird erreicht, dass die Träger sich in 
Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen ein umfassendes Bild von diesen Personen ver-
schaffen müssen. Durch den Ausschluss in Satz 3 wird sichergestellt, dass die unterge-
brachten Kinder und Jugendlichen nicht durch Personen – auch nicht durch vorüberge-
hende ehrenamtliche Helfer – betreut werden, wenn dem Träger bekannt ist, dass sie in 
der Vergangenheit strafrechtlich durch Gewalt- und Sexualdelikte aufgefallen sind. In ein 
erweitertes Führungszeugnis werden nämlich auch Bagatelldelikte aus diesem Deliktbe-
reich, d. h. insbesondere einmalige Verurteilungen von bis zu  90 Tagessätzen Geldstrafe 
bzw. 3 Monaten Freiheitsstrafe aufgenommen. Ausgestellt wird dieses, wenn es für kin-
der- und jugendnahe Tätigkeiten benötigt wird (§ 30a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b 
und c des Bundeszentralregistergesetzes, BZRG). Eine Änderung des BZRG ist nicht 
erforderlich, da die Vorlage für Tätigkeiten in Unterkünften verlangt wird, in denen zumin-
dest auch Kinder oder Jugendliche leben und betreut werden. Nur sporadische oder gele-
gentliche Hilfe Ehrenamtlicher wird insoweit nicht  erschwert, als die Verpflichtung der 
Träger, sich ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu lassen, für diesen Personen-
kreis nicht gilt. Der neue Absatz 3 Satz 2 regelt einen eng umgrenzten Bereich der Art der 
Tätigkeit (Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung). Im Hinblick auf Eh-
renamtliche soll ein erweitertes Führungszeugnis ausdrücklich nur für eine dauerhafte 



 - 21 - Bearbeitungsstand: 01.02.2016  12:07 Uhr 

Tätigkeit verlangt werden müssen, so dass z. B. ein hin und wieder erfolgender Einsatz 
als Deutschlehrer durch pensionierte Lehrkräfte von der Norm nicht erfasst ist. Zum ande-
ren entscheiden die Träger der Aufnahmeeinrichtungen schon nach der Ausgestaltung 
der Regelung als Sollvorschrift darüber, bei welchen Tätigkeiten sie ein erweitertes Füh-
rungszeugnis verlangen. 

Die Sätze 4 bis 6 regeln die Erhebung, Speicherung, Veränderung und Nutzung der sich 
aus den vorgelegten Führungszeugnissen ergebenden Daten. Eine sechsmonatige Spei-
cherfrist ist erforderlich, um ehrenamtlich Tätigen eine vorübergehende Unterbrechung 
und anschließend voraussetzungslose Wiederaufnahme der Tätigkeit zu ermöglichen.  

Durch die Verweisung auf § 44 Absatz 3 in § 53 Absatz 3 AsylG, der keiner Änderung 
bedarf, ist sichergestellt, dass die Regelung auch auf öffentliche und freie Träger von 
Gemeinschaftsunterkünften anzuwenden ist. 

Zu Nummer 9 

Die Regelung stellt sicher, dass Ausländer, deren Asylanträge im beschleunigten Verfah-
ren bearbeitet werden sollen, nur in den entsprechenden Aufnahmeeinrichtungen unter-
gebracht werden, solange diese über die entsprechenden Kapazitäten verfügen und die 
Quote eingehalten wird. Da die Verteilung in eine besondere Aufnahmeeinrichtung, bei 
der die zugeordnete Außenstelle des Bundesamtes das beschleunigte Verfahren durch-
führt, der Verteilung in das nicht beschleunigte Verfahren vorgeht, wird sie der bisherigen 
Regelung vorangestellt. 

Zu Nummer 10 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, da die bisherige Regelung in § 33 Absatz 3 ent-
fällt. Ein weiterer Regelungsbedarf entsteht dadurch nicht, denn in den Fällen des § 33 gilt 
der Asylantrag als zurückgenommen, so dass die Aufenthaltsgestattung bereits gemäß § 
67 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 erlischt. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Regelung der Wiederaufnahme des Verfah-
rens nach § 33 Absatz 5 Satz 1. Wird das Verfahren nach dieser Vorschrift wieder aufge-
nommen, gilt der Aufenthalt wieder als gestattet. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Aufenthaltsgesetzes) 

Zu Nummer 1  

Die Geltendmachung von Abschiebungshindernissen in gesundheitlicher Hinsicht stellt die 
zuständigen Behörden quantitativ und qualitativ vor große Herausforderungen. Oftmals 
werden Krankheitsbilder angesichts der drohenden Abschiebung vorgetragen, die im vo-
rangegangenen Asylverfahren nicht berücksichtigt worden sind (vgl. Bericht der Unterar-
beitsgruppe Vollzugsdefizite der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Rückführung über die Er-
gebnisse der Evaluierung des Berichts über die Probleme bei der praktischen Umsetzung 
von ausländerbehördlichen Ausreiseaufforderungen und Vollzugsmaßnahmen von April 
2015). Nach den Erkenntnissen der Praktiker werden insbesondere schwer diagnostizier- 
und überprüfbare Erkrankungen psychischer Art (z.B. Posttraumatische Belastungsstö-
rungen [PTBS]) sehr häufig als Abschiebungshindernis (Vollzugshindernis) geltend ge-
macht, was in der Praxis zwangsläufig zu deutlichen zeitlichen Verzögerungen bei der 
Abschiebung führt. 
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Der Gesetzgeber geht nunmehr davon aus, dass lediglich lebensbedrohliche und 
schwerwiegende Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlech-
tern würden, die Abschiebung des Ausländers hindern. Mit dieser Präzisierung wird klar-
gestellt, dass nur äußerst gravierende Erkrankungen eine erhebliche konkrete Gefahr für 
Leib oder Leben nach Satz 1 darstellen. Eine solche schwerwiegende Erkrankung kann 
hingegen zum Beispiel in Fällen von PTBS regelmäßig nicht angenommen werden: In 
Fällen einer PTBS ist die Abschiebung regelmäßig möglich, es sei denn, die Abschiebung 
führt zu einer wesentlichen Gesundheitsgefährdung bis hin zu einer Selbstgefährdung. 

Die Abschiebung darf nicht dazu führen, dass sich die schwerwiegende Erkrankung des 
Ausländers mangels Behandlungsmöglichkeit in einem Ausmaß verschlechtern wird, dass 
ihm eine individuell konkrete, erhebliche Gefahr an Leib oder Leben droht. Es wird jedoch 
im Falle einer Erkrankung nicht vorausgesetzt, dass die medizinische Versorgung im Her-
kunftsland bzw. im Zielstaat der Abschiebung der Versorgung in Deutschland oder in der 
Europäischen Union gleichwertig ist. Dem Ausländer ist es insbesondere zumutbar, sich 
in einen bestimmten Teil des Zielstaats zu begeben, in dem für ihn eine ausreichende 
medizinische Versorgung gewährleistet ist. Es kommt nicht darauf an, dass alle Landes-
teile des Zielstaats gleichermaßen eine ausreichende Versorgung bieten. Inländische Ge-
sundheitsalternativen sind ggf. aufzusuchen. 

Auch Erkrankungen des Ausländers, die schon während des Aufenthalts des Ausländers 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestanden und somit bereits bei Einreise in 
die Bundesrepublik Deutschland vorgelegen haben, stehen der Abschiebung grundsätz-
lich nicht entgegen. 

Zu Nummer 2  

Zu Absatz 2c: 

Es wird gesetzlich vermutet, dass der Ausreisepflichtige reisefähig ist bzw. dass der Ab-
schiebung gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen. Der Ausländer kann diese 
Vermutung regelmäßig nur durch Vorlage einer qualifizierten ärztlichen Bescheinigung zur 
Glaubhaftmachung seiner Erkrankung entkräften.  

Eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die in Absatz 2c aufgeführten 
Merkmale berücksichtigen. Neben den in Satz 3 aufgeführten Merkmalen können in der 
ärztlichen Bescheinigung beispielsweise Aussagen dazu enthalten sein, welche Medika-
mente der Patient regelmäßig einnimmt oder welche hinreichend konkreten Gründe eine 
Reise im KFZ oder im Flugzeug nicht ohne Weiteres zulassen. Eine ärztliche Bescheini-
gung ist grundsätzlich nur dann als qualifiziert anzusehen, wenn die in Absatz 2c genann-
ten Merkmale und Voraussetzungen erfüllt sind. Die erforderlichen Inhalte der qualifizier-
ten ärztlichen Bescheinigung sind als Soll-Regelung ausgestaltet; dies bedeutet, dass ein 
Attest im Einzelfall auch bei Fehlen eines Merkmals noch qualifiziert sein kann, wenn die 
Bescheinigung im Übrigen dem Qualitätsstandard genügt und es auf das fehlende Merk-
mal ausnahmsweise nicht ankommt. 

Die Widerlegung der Vermutung nach Satz 1 durch Glaubhaftmachung der Erkrankung 
kann zudem nur durch eine ärztliche Bescheinigung, d.h. eine Bescheinigung eines ap-
probierten Arztes, erfolgen.  

Eine Beeinträchtigung der Abschiebung durch die Erkrankung im Sinne von Satz 1 liegt 
auch vor, wenn die Abschiebung aufgrund der Erkrankung gänzlich ausgeschlossen ist. 

Mit der Regelung zur Glaubhaftmachung einer Erkrankung durch den Ausländer wird auf 
erhebliche praktische Probleme hinsichtlich der Bewertung der Validität von ärztlichen 
Bescheinigungen im Vorfeld einer Abschiebung reagiert, wie sie auch aus dem Bericht 
der Unterarbeitsgruppe Vollzugsdefizite der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Rückführung 
über die Ergebnisse der Evaluierung des Berichts über die Probleme bei der praktischen 
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Umsetzung von ausländerbehördlichen Ausreiseaufforderungen und Vollzugsmaßnahmen 
von April 2015 hervorgehen. 

Es besteht ein praktisches Bedürfnis, eine vom Ausländer vorgelegte Bescheinigung hin-
sichtlich der Erfüllung formaler und inhaltlicher Vorgaben zu validieren. Hierzu legt der 
Gesetzgeber nunmehr die in Absatz 2c genannten Qualitätskriterien fest, die die jeweilige 
ärztliche Bescheinigung insbesondere enthalten soll. 

Zu Absatz 2d: 

Ziel der Regelung ist es, der in der Praxis aufkommenden Verhaltensweise vorzubeugen, 
wonach einige Ausreisepflichtige „auf Vorrat“ ein Attest einholen und dieses erst zu einem 
Moment der zuständigen Behörde vorlegen, wenn die Abschiebung bereits konkret und 
mit erheblichem Verwaltungsaufwand eingeleitet worden ist. Mit der Vorlage der Beschei-
nigung sozusagen in letzter Minute wird die Abschiebung zumindest erheblich zeitlich 
verzögert oder muss gänzlich storniert werden, da der konkrete Amtswalter in der Regel 
nicht in der Lage ist, den ärztlichen Befund ad hoc, z.B. durch ein anderes ärztliches Gut-
achten, zu widerlegen.  

Den Ausländer trifft die Obliegenheit, eine nach Absatz 2c qualifizierte ärztliche Beschei-
nigung unverzüglich der zuständigen Behörde vorzulegen. Die Mitwirkungspflichten des 
Ausländers nach § 82 AufenthG werden insoweit hinsichtlich des Vortrags zu Erkrankun-
gen des Ausländers konkretisiert. 

Die Obliegenheit des Ausländers nach Absatz 2d zur unverzüglichen Vorlage der ärztli-
chen Bescheinigung erstreckt sich auch auf Bescheinigungen, die für minderjährige Fami-
lienangehörige des Ausländers, für deren Angelegenheiten der Ausländer die Sorge trägt, 
ausgestellt worden sind. 

Unverzüglich bedeutet sofort, d.h. Vorlage ohne schuldhaftes Zögern. Spätestens ein 
Zeitraum von mehr als zwei Wochen seit der Ausstellung der Bescheinigung ist regelmä-
ßig nicht mehr als unverzüglich anzusehen. Maßgeblich für die Einhaltung des Merkmals 
„unverzüglich“ ist das Datum der ärztlichen Bescheinigung.  

Soll der Abschiebung eine PTBS entgegengehalten werden und ist diese nicht auf trau-
matisierende Erfahrungen in der Bundesrepublik Deutschland zurückzuführen, muss die 
qualifizierte ärztliche Bescheinigung unmittelbar nach Erhalt der Abschiebungsandrohung 
vorgelegt werden. Andernfalls ist der Vortrag des Ausländers hierzu regelmäßig nicht 
mehr zu berücksichtigen. 

Verletzt der Ausländer seine Mitwirkungspflicht nach § 60a Absatz 2d Satz 1, so ist sein 
Vortrag hinsichtlich seiner Erkrankung regelmäßig präkludiert. Der in der nicht oder nur 
verspätet vorgelegten, nach Absatz 2c qualifizierten Bescheinigung festgestellte Befund 
darf hinsichtlich der Abschiebung regelmäßig nicht mehr berücksichtigt werden. Die Wi-
derlegung der Vermutung nach § 60a Absatz 2c Satz 1 durch den Ausländer ist mithin 
regelmäßig nicht mehr möglich. Auch die Behörde verfügt insoweit über keinen Ermes-
sensspielraum mehr. Die Präklusionswirkung tritt regelmäßig auch dann ein, wenn der 
Ausländer eine Bescheinigung zwar unverzüglich vorlegt, diese aber nicht den in Absatz 
2c festgelegten Mindestanforderungen an eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung ge-
nügt. 

Die Präklusion tritt nur dann ausnahmsweise nicht ein, wenn der Ausländer an der Einho-
lung einer qualifizierten ärztlichen Bescheinigung unverschuldet gehindert war oder soweit 
Gründe im Einzelfall vorliegen, die bereits zu einem Abschiebungshindernis nach § 60 
Absatz 7 Satz 1 und 2 AufenthG führen würden, d.h. es liegen tatsächliche Anhaltspunkte 
für eine lebensbedrohliche oder schwerwiegende Erkrankung, die sich durch die Abschie-
bung wesentlich verschlechtern würde, vor. 
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Bei Zweifeln der Behörde an der durch den Ausländer - auch durch qualifizierte ärztliche 
Bescheinigung - geltend gemachten Erkrankung, kann die Behörde eine ärztliche bzw. 
amtsärztliche Untersuchung anordnen, vgl. auch § 82 Absatz 4 AufenthG. Leistet der Aus-
länder einer durch die Behörde nach § 82 Absatz 4 angeordneten ärztlichen Untersu-
chung ohne zureichenden Grund nicht Folge, ist die Behörde berechtigt, die vorgetragene 
Erkrankung nicht zu berücksichtigen.  

Der Ausländer ist auf seine Pflichten und auf die Rechtsfolgen der Verletzung dieser 
Pflichten nach Absatz 2d hinzuweisen. Die Rechtsfolge einer solchen fehlenden oder 
mangelnden Belehrung nach Absatz 2d Satz 4 besteht allein im Nichtgreifen der Präklusi-
onswirkung nach § 60a Absatz 2d. Die Mitwirkungspflichten nach § 82 sowie die vollzieh-
bare Ausreisepflicht des Ausländers bleiben hingegen im Falle einer fehlenden oder man-
gelhaften Belehrung nach Absatz 2d Satz 4 unberührt.  

Die Belehrung über die Mitwirkungspflicht des Ausländers nach § 60a Absatz 2d wird 
künftig üblicherweise im Rahmen der Abschiebungsandrohung erfolgen. Mit Blick auf die-
jenigen ausreisepflichtigen Ausländer, deren Abschiebungsandrohung bereits erlassen 
worden ist, reicht eine sukzessive Belehrung aus. Der Hinweis kann z.B. bei einem ohne-
hin anstehenden Behördenbesuch (bspw. zur Verlängerung der Duldung oder bei Vorlage 
einer nicht-qualifizierten Bescheinigung durch den Ausländer etc.) ergehen. Nicht erfor-
derlich ist die nachträgliche Belehrung in Form eines flächendeckenden Anschreibens 
aller Ausländer, deren Abschiebungsandrohung bereits erlassen worden ist. 

Zu Nummer 3 

Der Bund wird seine Unterstützung bei der Passersatzbeschaffung intensivieren. Dazu 
wird unter Fortentwicklung der bereits bestehenden Clearingstelle eine neue Organisati-
onseinheit beim Bundespolizeipräsidium eingerichtet, die zur Beschaffung von Heimreise-
dokumenten in ständigem Kontakt mit den Botschaften der Herkunftsstaaten steht. In die-
ser Organisationseinheit sollen auch die mit der Passersatzbeschaffung bereits betrauten 
Mitarbeiter des Bundespolizeipräsidiums verwendet werden. Durch die neue Organisati-
onseinheit soll die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern verbessert und dadurch 
Rückführungen erleichtert werden.  

Die Länder benennen jeweils eine zentrale Stelle für die Zusammenarbeit und ordnen 
hierfür Mitarbeiter an das Bundespolizeipräsidium ab. Durch die Anbindung beim Bund 
besteht die Möglichkeit, schnell auf ministerieller Ebene nachdrücklich und nachhaltig 
gegenüber den Herkunftsländern aufzutreten. Im Übrigen verbleibt die Zuständigkeit für 
die Abschiebung einschließlich der Passersatzbeschaffung bei den Ländern. 

Zu Nummer 4 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtig-
ten für zwei Jahre ausgesetzt. Nach Ablauf der zwei Jahre tritt die Rechtslage, die seit 
dem 1. August 2015 für den Familiennachzug zu dieser Personengruppe derzeit gilt, au-
tomatisch wieder in Kraft. Zur Klarstellung wird darauf verwiesen, dass humanitäre Auf-
nahmen von Familienangehörigen nach §§ 22 und 23 AufenthG weiterhin möglich sind, 
soweit die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Mit der Neufassung von § 3 Absatz 1 Satz 8 AsylbLG werden die dort geregelten Geld-
leistungen für den notwendigen persönlichen Bedarf neu festgesetzt und zugleich gegen-
über den bislang aufgrund der Bekanntmachung vom 26. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1793) 
für die Zeit ab 1. Januar 2016 geltenden Leistungssätzen abgesenkt. Die sich daraus er-
gebende Absenkung beträgt für alleinstehende Leistungsberechtigte zehn Euro; für Leis-
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tungsberechtigte in den Bedarfsstufen 2 bis 6 ergibt sich ein entsprechend geringerer Ab-
senkungsbetrag.  

Der Änderung der Leistungssätze liegt eine Neubemessung der notwendigen persönli-
chen Bedarfe zugrunde. Deren Zusammensetzung und Höhe bestimmt sich auch weiter-
hin auf Grundlage der regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben für die Abteilungen 7 
bis 12 der Sonderauswertungen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 
2008. Die Neubemessung setzt dabei methodisch auf der Novellierung der Leistungssät-
ze für den Bargeldbedarf, die der Gesetzgeber mit Gesetz vom 10. Dezember 2012 (Ge-
setz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes 
BGBl. I S. 2187) mit Wirkung zum 1. März 2015 vorgenommen hat. Dort festgestellte Un-
terschiede bei den persönlichen Bedarfen zwischen den Beziehern von Leistungen nach 
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und dem AsylbLG werden auch weiterhin 
berücksichtigt; konkret betrifft dies die in Abteilung 12 der EVS 2008 (andere Waren und 
Dienstleistungen) vorgenommene Nichtberücksichtigung eines geringfügigen Betrags für 
die Beschaffung eines Personalausweises. Zu den Erwägungen, die dieser Herausnahme 
zu Grunde liegen, wird auf die Gesetzesbegründung vom 10. Dezember 2014 Bezug ge-
nommen (BT-Drs. 18/2592, S. 22).  

Zusätzlich zu dieser Nichtberücksichtigung in Abteilung 12, die bereits den geltenden 
Leistungssätzen zu Grunde liegt, wurden im Rahmen der Neubemessung weitere regel-
bedarfsrelevante Verbrauchsausgaben der EVS 2008 identifiziert, die zukünftig nicht mehr 
als notwendige (persönliche) Bedarfe im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes aner-
kannt werden und deshalb bei der Bemessung der Geldbeträge nach § 3 Absatz 1 Satz 8 
unberücksichtigt bleiben. Dies betrifft die folgenden EVS-Abteilungen bzw. Ausgabeposi-
tionen: Die Abteilung 10 (Bildungswesen) bleibt hinsichtlich der dort erfassten Ausgaben 
für Gebühren und Kurse u.Ä. (Regelbedarfsstufe 1 laufende Nummer 71, BT-Drs. 
17/3404) vollständig außen vor. Die Verbrauchsausgaben in Abteilung 9 (Freizeit, Unter-
haltung und Kultur) bleiben hinsichtlich der Bedarfe für folgende Gütergruppen (Regelbe-
darfsstufe 1 laufende Nummern 53, 54, 56, 69, 70, BT-Drs. 17/3404) unberücksichtigt: 

• Fernseh- und Videogeräte, TV-Antennen 

• Datenverarbeitungsgeräte und Software 

• Langlebige Gebrauchsgüter und Ausrüstung für Kultur, Sport, Camping und Erho-
lung 

• Reparaturen und Installation von langlebigen Gebrauchsgütern und Ausrüstung für 
Kultur, Sport, Camping und Erholung 

• Außerschulischer Unterricht und Hobbykurse 

Die Herausnahme der genannten Positionen knüpft dabei in allen Fällen an die mangeln-
de Aufenthaltsverfestigung in den ersten 15 Monaten an. Die Einstufung als nicht bedarfs-
relevant fußt auf der wertenden Einschätzung des Gesetzgebers, dass die betreffenden 
Ausgaben nicht als existenznotwendiger Grundbedarf anzuerkennen sind, solange die 
Bleibeperspektive der Leistungsberechtigten ungesichert und deshalb von einem nur 
kurzfristigen Aufenthalt auszugehen ist. Erst mit einer längeren Verweildauer im Inland, 
die mit einer entsprechenden „Integrationstiefe“ bzw. einer Einbindung in die Gesellschaft 
einhergeht, sollen diese Ausgaben - wie bei den Beziehern von Leistungen nach dem 
Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII) - als bedarfsrelevant 
anerkannt werden. Erst dann ist davon auszugehen, dass die mit den Regelbedarfen ver-
bundene Budget- und Ansparfunktion ihre volle Wirkung entfalten kann. Hiervon ist frü-
hestens nach Ablauf der „Wartefrist“ nach § 2 Absatz 1 AsylbLG und dem damit verbun-
denen Übergang zu Leistungen nach dem SGB XII auszugehen.  
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Mit diesen wertenden Herausnahmen macht der Gesetzgeber von seinem Gestaltungs-
spielraum Gebrauch, der ihm bei der Festlegung des Existenzminimums für bestimmte 
Personengruppen zukommt. In seiner Entscheidung vom 18. Juli 2012 (BvL 1/10, BvL 
2/11) hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass dieser Gestaltungsspielraum 
„die Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse dieser Personengruppe wie auch die wer-
tende Einschätzung ihres notwendigen Bedarfs“ umfasst (Absatz-Nr. 121).  

Hiernach kommt dem Gesetzgeber zum einen die Befugnis zu, die konkrete Bedarfslage 
der Betroffenen „gruppenspezifisch“ zu erfassen, also gezielt zu entscheiden, inwieweit 
sich aus der Kurzfristigkeit des Aufenthalts konkrete Mehr- oder Minderbedarfe ergeben. 
Zum anderen umfasst sein Gestaltungsspielraum aber auch die Befugnis zur normativen 
Bewertung, welche Bedarfe er als regelbedarfsrelevant anerkennt. Auch bei dieser wer-
tenden Entscheidung kann der Gesetzgeber somit eine gruppenspezifische Betrachtung 
anstellen, sofern er an das zulässige Differenzierungskriterium der Kurzfristigkeit des Auf-
enthaltes anknüpft und die von ihm getroffenen Wertungen nicht migrationspolitisch moti-
viert sind. Sein Gestaltungsspielraum ist dabei weiter gefasst, wenn - wie hier - innerhalb 
des soziokulturellen Existenzminimums Bedarfe der sozialen Teilhabe betroffen sind. 

Den einzelnen Herausnahmen liefen dabei die folgenden Erwägungen zu Grunde: 

Fernseh- und Videogräte, TV-Antennen Diese Gütergruppe umfasst u.a. Fernsehgeräte, 
Videoplayer und - recorder, Antennenanlagen für 
Fernsehempfangsgeräte, DVD-Player und Foto-CD-
Player. 

 

Die Anschaffung eines Fernseh- oder Videogeräts 
sowie der zugehörigen TV-Antennenanlage ist in 
der ersten Zeit des Aufenthalts nicht existenznot-
wendig. Für den Bereich des SGB II hat das BSG 
entschieden, dass ein Fernsehgerät nicht zu den 
unabweisbaren Bedarfen nach § 24 Absatz 1 SGB II 
gehöre, die zur Gewährleistung eines menschen-
würdigen Wohnens gesondert zu erbringen sind 
(BSG, Urt. v. 24. Januar 2011 - B 14 AS 75/10 R).  

 

Die im Rahmen der EVS ermittelten durchschnittli-
chen Verbrauchsausgaben ermöglichen die An-
schaffung eines Fernsehgeräts nur durch langfristi-
ge Ansparung. Diese Ausgaben sind nicht als not-
wendiger Grundbedarf anzusehen, solange von 
einem ungesicherten und perspektivisch nur kurz-
fristigen Aufenthalt auszugehen ist. Unterhaltungs- 
und Informationsbedürfnissen können nicht nur 
durch ein (eigenes) Fernsehgerät, sondern auch auf 
andere Weise, etwa mittels Zeitschriften, Radiokon-
sum oder den Besuch von Kulturveranstaltungen, 
gedeckt werden. Die regelbedarfsrelevanten Aus-
gaben für diese Verbräuche werden in unveränder-
ter Höhe berücksichtigt.  

 

Der Umstand, dass die Geldleistung die Anschaf-
fungskosten für TV-Geräte nicht mehr umfasst, 
hindert die zuständigen Leistungsbehörden im Übri-
gen nicht daran, den notwendigen persönlichen 
Bedarf an sozialer Teilhabe in Aufnahmeeinrichtun-
gen und Gemeinschaftsunterkünften auch mittels 
Bereitstellung von Fernsehgeräten (als Sachleis-
tung) zu decken.  

 

Datenverarbeitungsgeräte und Software Die Gütergruppe umfasst u.a. Computer, Compu-
terprogramme, PC-Zubehör, Lehr- und Lernpro-
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 gramme für Computer, Taschenrechner, Scanner, 
Schreibmaschinen etc.  

  

Die Anschaffung eines Computers sowie von Com-
puter-Zubehör und Software ist in der ersten Zeit 
des Aufenthalts nicht existenznotwendig. Der Besitz 
eines Computers ist auch bei schulpflichtigen Min-
derjährigen oder Personen in Ausbildung kein zwin-
gender Schul- oder Unterrichtsbedarf, da die Teil-
nahme am Unterricht oder an einer Ausbildung oder 
sonstigen Bildungsmaßnahme nicht zwingend einen 
eigenen Computer voraussetzen.  

Sofern Grundleistungsberechtigte einen PC für die 
Erwerbsarbeit benötigen, können diese Kosten nach 
§ 7 Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 als Werbungskosten 
vom anzurechnenden Einkommen abgezogen wer-
den; dies gilt auch bei Bezug von Ausbildungsver-
gütung.  

 

Die Ausgaben für die Anschaffung eines Mobiltele-
fons oder für Telefongebühren sind von Abteilung 8 
erfasst, die in unveränderter Höhe berücksichtigt 
werden.  

 

Langlebige Gebrauchsgüter und Ausrüstung für 
Kultur, Sport, Camping und Erholung 

 

Die Anschaffung der genannten langlebigen Ge-
brauchsgüter (u.a. Musikinstrumente, Motorboote, 
Pferde etc.) gehört nicht zum existenznotwendigen 
Grundbedarf, solange der Verbleib in Deutschland 
ungesichert ist. Außerdem kann auf die Möglichkeit 
der Ausleihe verwiesen werden; entsprechende 
Leihgebühren sind in Abteilung 9 vorgesehen (Re-
gelbedarfsstufe 1 laufende Nummer 70, BT-Drs. 
17/3404) und werden nicht herausgenommen. 

 

Reparaturen und Installationen von langlebigen 
Gebrauchsgütern und Ausrüstungen für Kultur, 
Sport, Camping und Erholung  

Ebenso wie die Anschaffung der genannten Ge-
brauchsgüter ist auch ihre Reparatur und Installati-
on in der Zeit des ersten Aufenthalts nicht als exis-
tenznotwendig anzuerkennen. Die parallele Bewer-
tung von Anschaffungs- und Reparaturkosten ist 
folgerichtig und sichert eine konsistente Bedarfser-
mittlung.  

 

Eine Herausnahme der in der laufenden Nummer 
68 der EVS (BT-Drs. 17/3404) enthaltenen Repara-
turausgaben erfolgt dagegen nicht, da diese neben 
der Reparatur von Fernseh-, Video- und Datenver-
arbeitungsgeräten auch die Reparatur von Rund-
funk- und Tonwiedergabegeräten betrifft, deren 
Anschaffungskosten weiterhin als bedarfsrelevant 
berücksichtigt werden.  

 

Außerschulischer Unterricht und Hobbykurse 

 

Die Ausgaben für die entsprechenden Kursangebo-
te (u.a. Ballettunterricht, Gitarrenkurse, Musikunter-
richt, Reitunterricht, Töpferkurse) gehören nicht zum 
existenznotwendigen Grundbedarf, solange unge-
klärt ist, ob Betroffene tatsächlich in Deutschland 
verbleiben. Deshalb ist es zumutbar, dass der 
Wunsch, ein Instrument zu erlernen oder einen 
Tanzkurs zu besuchen, zurückgestellt werden 
muss, bis sich der Aufenthalt verfestigt hat.  

Die Möglichkeit zur Teilhabe und zur Pflege sozialer 
Beziehungen durch Mitgliedschaft in einem Sport- 



 - 28 - Bearbeitungsstand: 01.02.2016  12:07 Uhr 

oder Kulturverein bleibt hiervon unberührt, da die 
hierfür vorgesehene Ausgabenposition der Abtei-
lung 12 (Regelbedarfsstufe 1 laufende Nummern 
83, BT-Drs. 17/3404) nicht herausgenommen wird.  

Minderjährige sind von dieser Herausnahme von 
vornherein nicht betroffen, da bei Ihnen diese Aus-
gaben (auch im SGB II und SGB XII) nicht im Re-
gelbedarf, sondern im Rahmen der Bildungs- und 
Teilhabeleistungen berücksichtigt werden  

(§ 3 Absatz 3 AsylbLG i.V.m. § 34 Absatz 7 SGB 
XII).  

 

Gebühren für Kurse u.Ä. 

 

Die Gebühren für Kurse betreffen in erster Linie 
Sprachkurse. Dieser Bedarf kann durch Teilnahme 
an einem Integrationskurs des Bundesamtes nach § 
43 des Aufenthaltsgesetzes gedeckt werden; dieses 
Kursangebot steht auch bestimmten Gruppen von 
Leistungsberechtigten kostenfrei offen, die über 
eine gute Bleibeperspektive verfügen (§ 44 Absatz 4 
Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes). Bei Personen 
ohne gute Bleibeperspektive ist von einem fehlen-
den oder nur geringen Integrationsbedarf auszuge-
hen, so dass auch hier die Verbrauchsausgaben für 
den Besuch von Sprachkursen in den ersten Auf-
enthaltsmonaten nicht als notwendiger Grundbedarf 
anzuerkennen sind.  

 

Mit diesen wertenden Herausnahmen macht der Gesetzgeber - im Rahmen der verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben - von seinem Gestaltungsspielraum in zulässiger Weise Ge-
brauch. Durch diese normativ bestimmten Neufestsetzung der Höhe der Bedarfe nach § 3 
Absatz 1 AsylbLG werden bislang als bedarfsrelevant berücksichtigte Verbrauchspositio-
nen der EVS 2008 nicht mehr berücksichtigt, weil diese, solange die Bleibeperspektive 
der Leistungsberechtigten ungesichert ist, als nicht existenznotwendig zu bewerten sind.  

Betroffen sind davon ausschließlich Bedarfe der sozialen Teilhabe, bei denen nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dem Gesetzgeber ein weiterer Gestal-
tungsspielraum zusteht als bei Bedarfen, die zur Deckung des physischen Existenzmini-
mums erforderlich sind (BVerfG, Urt. v. 9. Februar 2010 - 1 BvL 1/09, Absatz-Nr. 222; Urt. 
vom 18. Juli 2012 . 1 BvL 1/10, 1 BvL 2/11, Absatz-Nr. 93). Im Ergebnis bleibt das sozio-
kulturelle Existenzminimum aber weiterhin gewährleistet.  

Die nach dieser Herausnahme einzelner Verbrauchspositionen verbleibende Summe der 
Verbrauchsausgaben nach der EVS 2008 werden sodann nach Maßgabe der Verände-
rungsrate, die auch im SGB II und SGB XII für die jährliche Fortschreibung Anwendung 
findet, bis zum Jahr 2016 fortgeschrieben. Die so fortgeschriebenen Beträge ergeben die 
in § 3 Absatz 1 ausgewiesenen neuen Bedarfsstufen. 

Zu Nummer 2 

Asylsuchende sind nach dem Asylgesetz (AsylG) verpflichtet, sich registrieren zu lassen 
und sich zu der ihnen im Rahmen der Verteilentscheidung (§ 46 AsylG) zugewiesenen 
Aufnahmeeinrichtung zu begeben. Das gilt entsprechend für Zweitantragsteller und für 
Folgeantragsteller, soweit sie nach § 71 Absatz 2 Satz 2 beziehungsweise nach § 71a 
Absatz 2 Satz 1, jeweils in Verbindung mit §§ 47 bis 50 AsylG, verpflichtet sind, in einer 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, und für vollziehbar Ausreisepflichtige, die über einen 
sicheren Drittstaat (§ 26a AsylG) eingereist und zum Zwecke der Durchführung eines 
Asylverfahrens erkennungsdienstlich zu behandeln sind.  
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Eine schnelle und rechtssichere Verteilung der Asylsuchenden auf die ihnen zugewiese-
nen Aufnahmeeinrichtungen dient einer ordnungsgemäßen und zügigen Bearbeitung der 
Asylanträge in der der zuständigen Aufnahmeeinrichtung zugeordneten Außenstelle des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Sie ist zudem erforderlich, um die bestehen-
den Aufnahmekapazitäten effektiv ausnutzen sowie Planungssicherheit und eine gerechte 
Lastenverteilung für die mit der Aufnahme und der Leistungserbringung betrauten Stellen 
sicherstellen zu können. Voraussetzung dafür ist zum einen eine frühzeitige, sichere und 
für alle zuständigen Behörden nachvollziehbare Registrierung der Asylsuchenden mög-
lichst im Vorfeld ihrer Verteilung. Zum anderen ist es erforderlich, dass die Asylsuchenden 
der behördlichen Verteilentscheidung folgen. In der Praxis kommt es jedoch zu Fällen, in 
denen Asylsuchende sich nicht zur zugewiesenen Aufnahmeeinrichtung begeben oder 
diese vor erfolgter Registrierung wieder verlassen, da sie zum Beispiel die Aufnahme in 
einer Aufnahmeeinrichtung in der Nähe von im Inland lebenden Verwandten anstreben 
oder in einen anderen Aufnahmestaat weiterreisen möchten. 

Um eine frühzeitige Registrierung und ein frühzeitiges Aufsuchen der zuständigen Auf-
nahmeeinrichtung sicherzustellen, macht der neu eingefügte § 11 Absatz 2a den Beginn 
der Gewährung der vollen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
von der vorherigen Registrierung, der Aufnahme in der zuständigen Aufnahmeeinrichtung 
und generell auch von der Ausstellung des Ankunftsnachweises abhängig. Dieser wird 
nur am Ort der für den Asylsuchenden nach seiner Verteilung zuständigen Aufnahmeein-
richtung ausgehändigt, vergleiche § 63a AsylG in der Fassung des Datenaustauschver-
besserungsgesetzes.  

Die Übergangsphase zwischen Äußerung des Asylgesuchs bis zur Ausstellung des An-
kunftsnachweises nach § 63a AsylG wird regelmäßig sehr kurz sein; primäres Ziel der 
zuständigen Behörden ist die zügige Registrierung und Verteilung der Asylsuchenden auf 
die für sie zuständigen Aufnahmeeinrichtungen. Für einen dabei nach den Umständen 
möglicherweise entstehenden Übergangszeitraum ist die Gewährung lediglich eines 
Überbrückungsbedarfs gerechtfertigt. Für die zügige Registrierung und Verteilung der 
Asylsuchenden ist deren fortwährende Mitwirkungsbereitschaft, zu der die Gewährung 
des Überbrückungsbedarfs beiträgt, unabdingbar. Zudem erscheint in dieser Phase noch 
nicht gesichert, dass das Asylgesuch im Inland tatsächlich weiter verfolgt beziehungswei-
se ein Eintritt in das vorgesehene Asylverfahren tatsächlich angestrebt wird, so dass auch 
die Bleibeperspektive erheblich ungesichert erscheint. Insofern berücksichtigt die Rege-
lung zugleich den Gedanken der BVerfG-Rechtsprechung vom 18. Juli 2012 betreffend 
die Annahme einer reduzierten Bedarfslage bei prognostisch nur kurzfristigem Aufenthalt. 
In diesem Übergangszeitraum werden Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Nahrung, 
Unterkunft einschließlich Heizung, Körper- und Gesundheitspflege sowie eine ggf. erfor-
derliche ärztliche Akutversorgung gewährt. Art und Umfang der Leistungen entsprechen 
damit dem in § 1a Absatz 2 Satz 2 bis 4 und in § 4 bestimmten Maß.  

§ 11 Absatz 2a geht von einer zügigen Registrierung nach Einreise durch die zuständigen 
Behörden und einer zügigen Verteilung und Weiterleitung an die zugewiesene Aufnahme-
einrichtung aus. Mit Blick auf die überschaubaren Entfernungen innerhalb Deutschlands 
und die behördliche Unterstützung bei der Verteilung auf die zuständige Aufnahmeeinrich-
tung sollte diese regelmäßig kurzfristig erreicht sein. Verzögert sich die Ausstellung des 
Ankunftsnachweises, weil in der für die Ausstellung des Ankunftsnachweises jeweils zu-
ständigen Stelle die technischen Voraussetzungen für die Ausstellung von Ankunftsnach-
weisen noch nicht geschaffen worden sind, besteht nach der Registrierung, Verteilung 
und tatsächlichen Aufnahme in der zugewiesenen Aufnahmeeinrichtung unabhängig von 
der Aushändigung des Ankunftsnachweises Anspruch auf die vollen Leistungen nach dem 
AsylbLG. Dies wird durch § 11 Absatz 2a Satz 3 ausdrücklich klargestellt, der insoweit 
eine Übergangsregelung enthält, bis in allen für die Ausstellung von Ankunftsnachweisen 
zuständigen Einrichtungen die technischen Voraussetzungen für die Ausstellung des An-
kunftsnachweises gegeben sind. Gleiches gilt bei zeitweiligen Verzögerungen wegen 
starken Andrangs oder aus anderen insbesondere organisatorischen Gründen z.B. bei 
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Registrierung, Verteilung oder Ausstellung des Ankunftsnachweises, die vom Asylsu-
chenden nicht zu vertreten sind. Verletzt ein Asylsuchender dagegen die ihm im Rahmen 
des § 15 Absatz 2 Nummer 1, 3, 4, 5 oder 7 AsylG obliegenden Mitwirkungspflichten, 
muss er sich die eintretende Verzögerung zurechnen lassen und erhält weiterhin nur re-
duzierte Leistungen, bis er seine Mitwirkungspflichten erfüllt und ihm der Ankunftsnach-
weis in der für ihn zuständigen Aufnahmeeinrichtung ausgehändigt werden kann.  

§ 11 Absatz 2 bleibt von der Neuregelung unberührt. Für die behördlich veranlasste Reise 
zu der für ihn zuständigen Aufnahmeeinrichtung erhält der Asylsuchende im Bedarfsfall 
regelmäßig nur die erforderliche Reisebeihilfe. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.  



    

Referentenentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung von Algerien, Marokko und 
Tunesien als sichere Herkunftsstaaten 

A. Problem und Ziel 

Die Bundesrepublik Deutschland sieht sich der seit ihrem Bestehen bei weitem größten 
Zahl von Menschen gegenüber, die hier um Asyl nachsuchen. Täglich sind es mehrere 
Tausend, allein im Oktober 2015 wurden über 180 000 Asylsuchende registriert. Darunter 
sind immer noch viele, deren Asylanträge von vornherein sehr geringe Erfolgsaussichten 
haben. Diese Anträge sollen daher zügiger bearbeitet und entschieden werden, so dass 
im Falle einer Ablehnung auch die Rückführung schneller erfolgen kann. Eine Möglichkeit 
hierzu bietet die Einstufung von Staaten als sichere Herkunftsstaaten. So hat die Einstu-
fung der Westbalkanstaaten zu einem erheblichen Rückgang der Zahl der Asylsuchenden 
geführt.  

Durch den Gesetzentwurf werden die Staaten Demokratische Volksrepublik Algerien, Kö-
nigreich Marokko und Tunesische Republik zu sicheren Herkunftsstaaten im Sinne von 
Artikel 16a Absatz 3 des Grundgesetzes sowie Artikel 37 der Richtlinie 2013/32/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 bestimmt. Die Vorausset-
zungen für die Gewährung von Asyl, Flüchtlingsschutz oder subsidiärem Schutz nach der 
Richtlinie 2011/95/EU liegen nur in wenigen Einzelfällen vor. Durch die zahlreichen, zu-
meist aus asylfremden Motiven gestellten Asylanträge werden Bund, Länder und Kom-
munen mit erheblichen Kosten für die Durchführung der Verfahren sowie für die Versor-
gung der in Deutschland aufhältigen Asylsuchenden belastet. Dies geht im Ergebnis zu 
Lasten der tatsächlich schutzbedürftigen Asylsuchenden, da für sie weniger Kapazitäten 
zur Verfügung stehen. Eine Eindämmung der aus asylfremden Motiven gestellten Asylan-
träge ist daher geboten. 

B. Lösung 

Die genannten Staaten werden als sichere Herkunftsstaaten nach § 29a des Asylgeset-
zes (AsylG) eingestuft, um Asylverfahren von Staatsangehörigen dieser Staaten schneller 
bearbeiten und - im Anschluss an eine negative Entscheidung über den Asylantrag - den 
Aufenthalt in Deutschland schneller beenden zu können. Deutschland wird dadurch als 
Zielland für aus asylfremden Motiven gestellte Asylanträge weniger attraktiv. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Beim Bund, den Ländern und den Kommunen entstehen keine finanziellen Auswirkungen, 
die über den Erfüllungsaufwand hinausreichen. 
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürgern entsteht und entfällt kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht und entfällt kein Erfüllungsaufwand. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Für die Wirtschaft werden keine Informationspflichten eingeführt, geändert oder abge-
schafft. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch den zu erwartenden Rückgang bei den Asylbewerberzahlen aus den als sichere 
Herkunftsstaaten einzustufenden Staaten werden Bund, Länder und Kommunen um Auf-
wendungen für die Durchführung der Verfahren sowie für die Gewährung von Leistungen 
entlastet. Beim Bund betrifft dies in erster Linie die Aufwendungen für die Durchführung 
der Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Bei den Ländern und 
Kommunen betrifft dies vor allem die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz. 

Wie stark der zu erwartende Rückgang ausfällt, lässt sich nicht prognostizieren, da er von 
zahlreichen externen Faktoren abhängt, insbesondere von der sozio-ökonomischen Situa-
tion in den Herkunftsstaaten, von den Auswirkungen der Maßnahmen, die andere von 
Asylzuwanderung betroffene europäische Staaten ergriffen haben bzw. noch ergreifen, 
und von dem Zeitraum zwischen Entstehung der Ausreisepflicht und Ausreise bzw. Auf-
enthaltsbeendigung. Die Höhe der zu erwartenden Entlastungen lässt sich daher eben-
falls nicht beziffern. 

F. Weitere Kosten 

Den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft entstehen keine sonstigen Kosten. 
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Asylgesetzes 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Asylgesetzes 

Anlage II des Asylgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 
2008 (BGBl. I S. 1798), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. November 
2015 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

„Anlage II 
(zu § 29a) 
 

Albanien                                                                               
Demokratische Volksrepublik Algerien                                                                          
Bosnien und Herzegowina 
Ghana 
Kosovo 
Königreich Marokko 
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik 
Montenegro 
Senegal 
Serbien 
Tunesische Republik“ 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Durch den Gesetzentwurf werden die Staaten Demokratische Volksrepublik Alge-
rien, Königreich Marokko und Tunesische Republik zu sicheren Herkunftsstaaten 
im Sinne von Artikel 16a Absatz 3 des Grundgesetzes sowie Artikel 37 der Richtli-
nie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
bestimmt. Nur durch eine entsprechende gesetzliche Regelung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, kann für Behörden und Gerichte gleichermaßen 
verbindlich festgelegt werden, dass - vorbehaltlich der Möglichkeit einer Widerle-
gung der Vermutung der Verfolgungsfreiheit im Einzelfall - ein von dem Staatsan-
gehörigen eines solchen Staates gestellter Asylantrag als offensichtlich unbegrün-
det abzulehnen ist. 

Bei der Ablehnung eines unbegründeten Asylantrags als „offensichtlich unbegrün-
det“ wird das Asylverfahren erheblich beschleunigt. Die dem Ausländer zu setzen-
de Ausreisefrist verkürzt sich auf eine Woche (§ 36 Absatz 1 AsylG), auch eine 
Klage ist innerhalb einer Woche zu erheben (§ 74 Absatz 1 AsylG) und hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 75 Absatz 1 AsylG). Ein Antrag nach § 80 Absatz 5 der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist ebenfalls innerhalb einer Woche nach Bekanntga-
be der Entscheidung zu stellen (§ 36 Absatz 3 Satz 1 AsylG), das Gericht soll 
grundsätzlich innerhalb einer Woche über den Antrag entscheiden (§ 36 Absatz 3 
Satz 5 AsylG). 

Die Einstufung der Staaten Demokratische Volksrepublik Algerien, Königreich Ma-
rokko und Tunesische Republik als sichere Herkunftsstaaten im Sinne von Artikel 
16a Absatz 3 des Grundgesetzes und  Artikel 37 der Richtlinie 2013/32/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 verbessert daher die 
Möglichkeit, aussichtslose Asylanträge von Angehörigen dieser Staaten rascher 
bearbeiten und ihren Aufenthalt in Deutschland schneller beenden zu können. 
Damit wird zugleich die Zeit des Sozialleistungsbezugs in Deutschland verkürzt 
und der davon ausgehende Anreiz für eine Asylbeantragung aus wirtschaftlichen 
Gründen reduziert. 

Die Einstufung der drei genannten Staaten als sichere Herkunftsstaaten entspricht 
den Anforderungen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Urteil 
vom 14. Mai 1996, 2 BvR 1507/93 und 2 BvR 1508/93) und des Anhangs I der 
Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des in-
ternationalen Schutzes. Vor der Einstufung der drei genannten Staaten als sichere 
Herkunftsstaaten hat sich die Bundesregierung anhand von Rechtslage, Rechts-
anwendung und allgemeinen politischen Verhältnissen ein Gesamturteil über die 
für politische Verfolgung bedeutsamen Verhältnisse in dem jeweiligen Staat gebil-
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det. Nach sorgfältiger Prüfung ist sie zu dem Ergebnis gekommen, dass in den 
genannten Staaten gewährleistet erscheint, dass dort generell und durchgängig 
weder politische Verfolgung noch Folter oder unmenschliche oder erniedrigende 
Bestrafung oder Behandlung noch Bedrohung infolge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts zu be-
fürchten sind. Auch die Schutzquoten im Asylverfahren wurden für die Beurteilung 
mit herangezogen. 

Entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wurde geprüft, ob 
die Verfolgungsfreiheit landesweit besteht und ob nicht nur bestimmte Gruppen 
verfolgungsfrei sind, andere Gruppen dagegen verfolgt werden. Entsprechend den 
Anforderungen des Anhangs I der Richtlinie 2013/32/EU wurde zudem berücksich-
tigt, inwieweit Schutz vor Verfolgung und Misshandlung geboten wird u.a. durch a) 
die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Staates und die Art 
und Weise ihrer Anwendung; b) die Wahrung der Rechte und Freiheiten nach der 
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
und/oder dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
und/oder dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter, insbesonde-
re der Rechte, von denen gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Europäischen Konventi-
on keine Abweichung zulässig ist; c) die Einhaltung des Grundsatzes der Nicht-
Zurückweisung nach der Genfer Flüchtlingskonvention; d) das Bestehen einer Re-
gelung, die einen wirksamen Rechtsbehelf bei Verletzung dieser Rechte und Frei-
heiten gewährleistet. 

Bei der Prüfung der Voraussetzungen war auch die Stabilität des jeweiligen Lan-
des anhand einer Prognose, dass mit wesentlichen (negativen) Veränderungen in 
nächster Zukunft nicht zu rechnen ist, zu berücksichtigen. Alle vorgenannten Krite-
rien wurden unter Heranziehung der von den Behörden gewonnenen Erkenntnisse 
von Rechtsprechung sowie Materialien des UNHCR und internationaler Men-
schenrechtsorganisationen untersucht. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass nicht 
alle Faktoren gleichwertig sind und vollständig vorliegen müssen. Vereinzelte 
Schutzgewährungen stehen einer Einstufung der genannten Staaten als sichere 
Herkunftsstaaten auch deshalb nicht entgegen, weil die damit verbundene Vermu-
tung der Verfolgungssicherheit widerlegbar ist. 

Die Zahl der in Deutschland von Staatsangehörigen dieser Staaten gestellten 
Asylanträge ist im Verlauf der letzten Jahre angestiegen. Im Jahr 2014 wurden in 
Deutschland 2.299 und im Jahr 2015 2.240 Asylanträge von algerischen Staats-
angehörigen gestellt. Marokkanische Staatsangehörige stellten im Jahr 2014 
1.615 und im Folgejahr 1.747 Asylanträge. Tunesische Staatsangehörige haben 
im Jahr 2014 772 sowie 923 Asylanträge im Folgejahr gestellt. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge nahm 2015 insgesamt 4.910 Asylanträge von Angehöri-
gen dieser Staaten entgegen. In EASY wurden im Jahr 2015 13.833 algerische 
Staatsangehörige, 10.258 marokkanische Staatsangehörige und 1.945 tunesische 
Staatsangehörige registriert. Demzufolge ist in diesem Jahr mit einem erheblichen 
Anstieg von Asylantragsstellungen aus den drei Staaten zu rechnen. Das EASY-
System ist eine IT-Anwendung zur Erstverteilung der Asylsuchenden auf die Bun-
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desländer. Bei diesen Angaben ist zu berücksichtigen, dass bei den EASY-Zahlen 
Fehl- und Doppelerfassungen wegen fehlender erkennungsdienstlicher Behand-
lung und fehlender Erfassung der persönlichen Daten nicht ausgeschlossen wer-
den können. 

Die Voraussetzungen für die Gewährung von Asyl, Flüchtlingsschutz oder subsidi-
ärem Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU liegen nur in wenigen Einzelfällen 
vor. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat 2015 insgesamt 2.605 Ent-
scheidungen über Asylanträge von Angehörigen der drei genannten Staaten ge-
troffen. In zwei Fällen (zwei algerische Staatsangehörige) wurde Asyl nach Artikel 
16a Grundgesetz gewährt, insgesamt 31 Personen (9 algerische und 22 marokka-
nische Staatsangehörige) wurde Flüchtlingsschutz nach § 3 AsylG gewährt, bei 
weiteren 22 Personen (davon 7 algerische, 14 marokkanische und 1 tunesischer 
Staatsangehörige) wurde subsidiärer Schutz gewährt bzw. ein Abschiebungsver-
bot nach § 60 Absatz 2 ff. AufenthG festgestellt. Im Jahr 2015 betrug die Anerken-
nungsquote für die Demokratische Volksrepublik Algerien 0,98 %, für das König-
reich Marokko 2,29 % und die Tunesische Republik 0,00 %. 

Durch die zahlreichen, zumeist aus asylfremden Motiven gestellten Asylanträge 
werden Bund, Länder und Kommunen mit erheblichen Kosten für die Durchfüh-
rung der Verfahren sowie für die Versorgung der in Deutschland aufhältigen Asyl-
suchenden belastet. Dies geht im Ergebnis zu Lasten der tatsächlich schutzbe-
dürftigen Asylsuchenden, da für sie weniger Kapazitäten zur Verfügung stehen. 
Eine Eindämmung der aus asylfremden Motiven gestellten Asylanträge ist daher 
geboten.  

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat bereits auf der Grundlage des 
geltenden Rechts erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Asylverfahren 
von Staatsangehörigen der drei genannten Staaten prioritär zu bearbeiten und 
möglichst schnell zu entscheiden. Die dadurch erzielten Wirkungen haben sich je-
doch nicht als nachhaltig erwiesen, vielmehr sind die Asylbewerberzugänge aus 
diesen Staaten weiter angestiegen. Es ist daher angezeigt, das Ziel einer Zurück-
drängung wirtschaftlich motivierter Asylbeantragungen aus diesen Staaten durch 
die vorgeschlagene Rechtsänderung mit erhöhtem Nachdruck zu verfolgen. 

I. Alternativen 

keine 

II. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrecht-
lichen Verträgen 

Die Einstufung von Drittstaaten als sichere Herkunftsstaaten in Bezug auf den in-
ternationalen Schutz ist unter den Voraussetzungen der Artikel 36, 37 der Richtli-
nie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internatio-
nalen Schutzes möglich. Es handelt sich dabei um eine fakultative Regelung. Die 
Anforderungen der Richtlinie 2013/32/EU einschließlich ihres Anhangs I der Richt-
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linie 2013/32/EU über die Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten wurden beach-
tet. 

III. Gesetzesfolgen 

Die Ablehnung einer hohen Zahl von Asylanträgen als offensichtlich unbegründet 
innerhalb kurzer Zeit dürfte zu einem erheblichen kurzfristigen Anstieg bei der Zahl 
ausreisepflichtiger Personen führen. Es ist daher erforderlich, dass die für die Be-
endigung des Aufenthalts zuständigen Ausländerbehörden der Länder sich auf ei-
ne zu erwartende Belastungsspitze einstellen. 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Die vorgesehene Regelung führt insofern zu einer Rechts- und Verwaltungsverein-
fachung, als sich die Beweislast umkehrt, so dass bei fehlender Substantiierung 
eines Asylvorbringens die Begründung der ablehnenden Entscheidung erleichtert 
wird. Da es aber stets einer Einzelfallprüfung eines Asylantrags und der zu seiner 
Begründung vorgetragenen Tatsachen und Umstände bedarf, dürften diese Ver-
einfachungsaspekte eher als gering einzustufen sein. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung 
zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. 
Eine Nachhaltigkeitsrelevanz in Bezug auf einzelne Indikatoren der Nachhaltig-
keitsstrategie ist nicht gegeben. 

3. Erfüllungsaufwand 

Für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft entsteht und entfällt kein 
Erfüllungsaufwand. 

Durch den zu erwartenden Rückgang bei den Asylbewerberzahlen aus den als si-
chere Herkunftsstaaten einzustufenden Staaten werden Bund, Länder und Kom-
munen um Aufwendungen für die Durchführung der Verfahren sowie für die Ge-
währung von Leistungen entlastet. Beim Bund betrifft dies in erster Linie die Auf-
wendungen für die Durchführung der Asylverfahren beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge. Bei den Ländern und Kommunen betrifft dies vor allem die Auf-
wendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

Wie stark der zu erwartende Rückgang ausfällt, lässt sich nicht prognostizieren, da 
er von zahlreichen externen Faktoren abhängt, insbesondere von der sozio-
ökonomischen Situation in den Herkunftsstaaten, von den Auswirkungen der 
Maßnahmen, die andere von Asylzuwanderung betroffene europäische Staaten 
ergriffen haben bzw. noch ergreifen, und von dem Zeitraum zwischen Entstehung 
der Ausreisepflicht und Ausreise bzw. Aufenthaltsbeendigung. Die Höhe der zu 
erwartenden Entlastungen lässt sich daher ebenfalls nicht beziffern. 

4. Weitere Kosten 
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Den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft entstehen keine sonstigen 
Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das 
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 

5. Weitere Gesetzesfolgen 

Auswirkungen der Regelungen für Verbraucherinnen und Verbraucher und gleich-
stellungspolitische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf die demographische 
Entwicklung sind nicht zu erwarten. 

IV. Befristung; Evaluation 

Nach Artikel 37 Absatz 2 der Richtlinie 2013/32/EU ist die Lage in den Drittstaa-
ten, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden, regelmäßig zu überprü-
fen. Die Lage in den sicheren Herkunftsstaaten wird fortlaufend durch das Auswär-
tige Amt beobachtet, ferner erstellt es regelmäßig Lageberichte zu diesen Staaten, 
bei plötzlichen Lageänderungen werden ad-hoc-Lageberichte verfasst. Dadurch ist 
gewährleistet, dass auch die Asylbehörde stets über aktuelle Informationen ver-
fügt. Bei plötzlichen Verschlechterungen der Lage kann die Einstufung eines Staa-
tes als sicherer Herkunftsstaat durch Rechtsverordnung der Bundesregierung vo-
rübergehend ausgesetzt werden (§ 29a Absatz 3 AsylG). Durch das Zusammen-
spiel dieser Regelungen ist gewährleistet, dass den betroffenen Asylbewerbern - 
unabhängig von der Möglichkeit, die Vermutung der Verfolgungssicherheit im Ein-
zelfall widerlegen zu können - durch eine plötzliche Verschlechterung der Lage 
kein Nachteil entstehen kann. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Asylgesetzes) 

Für die Einstufung der einzelnen Staaten als sichere Herkunftsstaaten sind im 
Einzelnen folgende Erwägungen maßgeblich. 

1. Nach dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes zur Demokratischen Volksre-
publik Algerien vom 25. Januar 2016, der auch die Erkenntnisse lokaler Men-
schenrechtsgruppen und vor Ort vertretener Nichtregierungsorganisationen 
sowie internationale Organisationen wie z.B. UNHCR oder IKRK berücksich-
tigt, entspricht die Bestimmung dieses Staates zum sicheren Herkunftsstaat 
den vorgenannten Kriterien. Algerien ist eine Demokratische Volksrepublik laut 
der Verfassung, welche als Staatsprinzipien demokratische Regierungsführung 
und soziale Gerechtigkeit vorsieht. Der Staatspräsident nimmt eine starke Stel-
lung ein und wird alle fünf Jahre direkt gewählt. In den beiden Parlaments-
kammern verfügen die Regierungsparteien über eine große Mehrheit. Opposi-
tionsparteien können sich relativ ungehindert betätigen, soweit sie zugelassen 
sind. Mit der geplanten Verfassungsreform sollen die Rechte der parlamentari-
schen Opposition gestärkt werden. Die Staatsgewalt wird in allen Teilen des 
Landes effektiv und uneingeschränkt ausgeübt. Algerien ist insbesondere an 
folgende Übereinkommen auf dem Gebiet der Menschenrechte gebunden: 
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• Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; 
• Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; 
• Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 

Frau (CEDAW); 
• Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Ras-

sendiskriminierung; 
• Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlings-

konvention) vom 28.07.1951, einschließlich des Protokolls über die 
Rechtsstellung von Flüchtlingen vom 31.01.1967; 

• Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (Anti-Folter-Konvention); 

• Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention); 
• UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen; 
• Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. 

 
Der Grundrechtsschutz in der algerischen Verfassung ist hoch und soll durch 
die geplante Verfassungsreform weiter ausgebaut werden. Die unter Kapitel IV 
aufgeführten Artikel 29 bis 59 der Verfassung (von 1996, geändert 2008) bein-
halten einen umfassenden Katalog von Grund- und Menschenrechten. 
 
Staatliche Repressionen, die allein wegen Rasse, Religion, Nationalität oder 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe erfolgen, sind in Algerien 
nicht feststellbar. Es liegen keine Informationen über weitverbreitete und mas-
sive Menschenrechtsverletzungen vor. Die Verfassung verbietet Folter und 
unmenschliche Behandlung. Das traditionelle islamische Strafrecht (Scharia) 
wird nicht angewendet. Im algerischen Strafgesetz ist Folter seit 2004 ein Ver-
brechen. 
 
Die Todesstrafe wird verhängt, seit 1993 gilt aber ein von Staatspräsident Bou-
teflika wiederholt bekräftigtes Moratorium. Die Verfassung erklärt den Islam zur 
Staatsreligion, verbietet aber Diskriminierung aus religiösen Gründen. Missio-
nierungen sind verboten, die (versuchte) Konvertierung eines Muslims ist unter 
Strafe gestellt. Christen stellen in Algerien eine sehr kleine, Juden eine prak-
tisch nicht sichtbare Minderheit dar. 
 
Trotz verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbots bewirkt das von islami-
schen Grundsätzen geprägte Familien- und Erbrecht eine rechtliche und fakti-
sche Diskriminierung von Frauen. Durch Änderungen im Familiengesetzbuch 
und das kürzlich verabschiedete Gesetz gegen häusliche Gewalt soll der 
Schutz von Frauen verbessert werden. Die geplante Verfassungsreform soll 
die Gleichberechtigung von Frauen im Beruf garantieren. Es gibt keine Er-
kenntnisse zu weiblicher Genitalverstümmelung. Zum besseren Schutz von 
Kindern wurde zuletzt ein Gesetz verabschiedet, das das Strafgesetzbuch er-
gänzt und dem Problem von Kinderentführungen begegnen soll. Trotzdem sind 
bei den Themen Gewalt gegen Kinder, Versorgung der Kinder einschließlich 
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Recht auf Bildung und Gesundheit und sonstigen rechtlicher Schutz weiterhin 
Defizite zu konstatieren. 
Die Gleichheit vor dem Gesetz ist durch die Verfassung garantiert. Gleichzeitig 
fehlt vielen Bürgern das Vertrauen in die Justiz aufgrund vermuteter politischer 
Einflussnahme. Gemäß der Verfassung ist die Versammlungsfreiheit garan-
tiert. Die Regierung kann jedoch unter Berufung auf ein Dekret aus dem Jahr 
2001 Demonstrationen verbieten. Seitens der Sicherheitskräfte kommt es ge-
legentlich zu nach dem Gesetz allerdings verbotenen Misshandlungen gegen-
über Personen. Es wird eine relativ freie Meinungsäußerung zugelassen; die 
geäußerten Meinungen werden von staatlicher Seite aber weitgehend ignoriert. 
Es existiert eine private Presse mit zahlreichen Titeln, jedoch sind die meisten 
Zeitungen auf staatliche Druckereien sowie auf Anzeigen und Werbung der 
staatlichen Werbe- und Verlagsgesellschaft angewiesen. Zeitungen üben da-
her häufig Selbstzensur aus, um ihre Einnahmen nicht zu gefährden. Ausländi-
sche Satellitensender sind frei zugänglich, im Internet findet bisher keine (sys-
tematische) Zensur statt. 

 
Das algerische Rechtssystem folgt formal im Wesentlichen dem französischen 
Vorbild (in welchem staatliches Handeln nur ausnahmsweise überprüfbar ist). 
Dies gilt auch für den Aufbau der Justiz. Die Richterinnen und Richter werden 
für eine Dauer von zehn Jahren ernannt und können u.a. im Fall von Rechts-
beugung abgelöst werden. Die Rechte der Beschuldigten im Prozess werden 
nicht immer beachtet. Die Gerichte üben in der Regel keine wirksame Kontrolle 
staatlichen Handelns aus. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist gut ausgebaut, 
der Rechtsweg wird aber noch selten in Anspruch genommen. 
 
Algerien wünscht sich eine engere Zusammenarbeit mit der EU und ihren Mit-
gliedstaaten sowie insbesondere mehr Investitionen und ein noch stärkeres 
wirtschaftliches Engagement bei der angestrebten Diversifizierung seiner 
Volkswirtschaft. Das bestehende Assoziierungsabkommen soll auf algerischen 
Wunsch hin überprüft werden. 
 
Die in der Verfassung garantierte Unabhängigkeit von Gerichten und Richtern 
ist in der Praxis nicht immer gewährleistet. Geltende Gesetze und Vorschriften 
werden nicht immer einheitlich und flächendeckend angewandt. Die von Präsi-
dent Bouteflika bereits im Juni 2000 eingesetzte Justizreformkommission führte 
zwar zur Entlassung der Mehrheit der Präsidenten der erst- und zweitinstanzli-
chen Gerichte und zu massiven Umbesetzungen im Justizsystem. Strukturelle 
Verbesserungen sind dadurch jedoch nicht eingetreten. Den Bürgerinnen und 
Bürgern fehlt nach wie vor das Vertrauen in die Justiz, sie sehen vor allem in 
politisch relevanten Strafverfahren Handlungsbedarf. Nach belastbarer Ein-
schätzung von Menschenrechtsorganisationen und Journalisten nimmt die 
Exekutive in solchen Fällen unmittelbar Einfluss auf die Entscheidungen des 
Gerichts. Die Justizreform wird zudem nur äußerst schleppend umgesetzt. 
 



 - 11 -   

Die geplante Verfassungsreform schreibt ein Interventionsverbot in den Ablauf 
der Justiz fest. 
 
In Algerien sind mehrere nichtstaatliche Menschenrechtsorganisationen aktiv. 
Daneben existiert eine staatliche Menschenrechts-Konsultativkommission. 
Trotz formaler Änderungen ihres Statuts auf Veranlassung der VN bleibt sie 
wegen der Ernennung des Vorsitzenden durch den Präsidenten in der Nähe 
einer Quasi-Regierungsorganisation. Internationale Menschenrechts-
Organisationen sind in Algerien nicht dauerhaft vertreten. Das lokale Amnesty-
International-Büro behandelt regionale Fragestellungen. 
 
In Algerien besteht keine Bedrohung aufgrund willkürlicher Gewalt im Rahmen 
eines internationalen oder internen bewaffneten Konflikts. Algerien ist in den 
vergangenen Jahren zunehmend zum Transit- und teilweise auch zum Zielland 
von Migranten, vor allem aus seinen südlichen Nachbarstaaten, geworden. Die 
Behörden nehmen regelmäßig Abschiebungen von Flüchtlingen aus dem süd-
lichen Afrika an die nigrische bzw. malische Grenze vor, bei ersterem auf 
Grundlage eines Rückführungsübereinkommens. 
Asyl kann in Einzelfällen gewährt werden, ein gesetzlicher Asylstatus besteht 
aber nicht – ein Gesetz ist in Vorbereitung. 
 
 
Die algerische Staatsgewalt wird landesweit effektiv ausgeübt. Oppositionelle 
Gruppierungen und NRO machen u. a. Einschränkungen bei Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit geltend. Die Inanspruchnahme verwaltungsgerichtli-
chen Schutzes wegen solcher Einschränkungen ist in Algerien faktisch nicht 
feststellbar. Internationale Menschenrechts-Organisationen sind in Algerien 
nicht dauerhaft vertreten. Seit 2005 haben Angehörige angesehener Organisa-
tionen − u.a. AI (Ausnahme Besuch Flüchtlingslager Westsahara-Flüchtlinge in 
Tindouf), Human Rights Watch, Réseau Euro-Méd − ungeachtet fortgesetzter 
Anträge keine Visa für Algerien erhalten. Im Land gibt es eine gewisse Anzahl 
von NROs zu MR-Themen. 
 
Algerien ist seit vielen Jahren politisch stabil. Eine wesentliche Veränderung ist 
nicht zu erwarten. Seit Oktober 2012 existiert eine EU-Menschenrechts-
Länderstrategie zu Algerien. Zentrale Anliegen sind die Sensibilisierung der al-
gerischen Seite für grundlegende Gehalte v.a. der politischen Freiheitsrechte, 
nicht zuletzt der Notwendigkeit, die Zivilgesellschaft sich elementar entfalten zu 
lassen. Die EU bringt Menschenrechts-Themen anlässlich Assoziationsrats 
aufgrund Assoziierungsabkommen mit Algerien und bei bilateralen Verhand-
lungen zum Action Plan i.R. der Europäischen Nachbarschaftspolitik auf. 
Nach alledem steht einer Einstufung Algeriens als sicherer Herkunftsstaat trotz 
noch vorhandener Defizite nichts entgegen. Hierbei ist vor allem auf das hohe 
Niveau der materiellen Versorgung (Wohnraum, Gesundheitssystem, Bildung) 
zu verweisen. Es kann als gewährleistet betrachtet werden, dass in Algerien 
generell weder asylrelevante Verfolgung noch Folter oder unmenschliche oder 
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erniedrigende Bestrafung oder Behandlung noch Bedrohung infolge willkürli-
cher Gewalt im Rahmen eines internationalen Konfliktes drohen. Die Demokra-
tische Volksrepublik Algerien wird von anderen EU-Staaten lediglich durch 
Bulgarien als sicherer Herkunftsstaat eingestuft. 
 

2. Nach der Berichterstattung des Auswärtigen Amtes zu Marokko bis Ende Ja-
nuar 2016 sowie unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des halbstaatlichen 
Nationalen Menschenrechtsrates (CNDH), lokaler Menschenrechtsgruppen, 
von Akteuren der marokkanischen Zivilgesellschaft, der vor Ort vertretenen in-
ternationalen Nichtregierungsorganisationen sowie des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) entspricht die Bestimmung Ma-
rokkos zum sicheren Herkunftsstaat den Kriterien des Bundesverfassungsge-
richts. 
 
Marokko ist ein Königreich mit Verfassung, die Gewaltenteilung und demokra-
tische Regierungsführung vorsieht. Die höchstrangige Entscheidungsgewalt 
liegt beim König, der sich dabei auch auf eine allgemein anerkannte traditionel-
le, insbesondere religiöse Legitimität als „Führer der Gläubigen“ stützt. Im Par-
lament sind Abgeordnete aus 15 politischen Parteien vertreten. Die Regierung 
wird von einer Koalition aus vier Parteien gebildet. Zugelassene Oppositions-
parteien werden in ihrer Arbeit nicht wesentlich eingeschränkt. Politische Aus-
einandersetzungen zwischen den verschiedenen politischen Kräften werden 
offen und kontrovers, aber friedlich geführt. Die Staatsgewalt wird in allen Tei-
len des Landes effektiv und uneingeschränkt ausgeübt. 
 
Marokko ist insbesondere an folgende Übereinkommen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte gebunden: 

• Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; 
• Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; 
• Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 

Frau (CEDAW); 
• Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Ras-

sendiskriminierung; 
• Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlings-

konvention) vom 28.07.1951, einschließlich des Protokolls über die 
Rechtsstellung von Flüchtlingen vom 31.01.1967; 

• Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (Anti-Folter-Konvention); 

• Fakultatives Zusatzprotokoll zur Anti-Folter-Konvention (gezeichnet No-
vember 2014). Der zur Umsetzung erforderliche nationale Mechanismus 
soll beim Nationalen Menschenrechtsrat (CNDH) angesiedelt werden 
und befindet sich im Aufbau. 

• Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention). 
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Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten sind in Verfassung und Gesetzge-
bung verankert. Die seit dem 01. Juli 2011 gültige Verfassung beruft sich in der 
Präambel auf die universellen Menschenrechte. In den unter Titel II aufgeführ-
ten Artikeln 19 bis 35 garantiert die Verfassung einen umfassenden Katalog 
von Grund- und Menschenrechten. 
 
Staatliche Repressionsmaßnahmen gegen bestimmte Personen oder Perso-
nengruppen wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sind 
nicht festzustellen. Insbesondere gibt es keine Berichte zu extralegalen Tötun-
gen, Verschwinden von Personen oder systematischer Folter und Misshand-
lung. Systematische Menschenrechtsverletzungen finden nicht statt. Verfas-
sungsrechtlich besonders geschützt und strafrechtlich bewehrt sind die Rolle 
der Monarchie, der Islam als Staatsreligion und die territoriale Integrität des 
Landes (gemeint: der marokkanische Anspruch auf die Westsahara, ein Terri-
torium mit ungeklärtem völkerrechtlichen Status). 
 
Die marokkanische Regierung lehnt den Einsatz von Folter ab und bemüht sich 
um aktive Prävention. Der Nationale Menschenrechtsrat (CNDH) und Nichtre-
gierungsregierungsorganisationen berichten über einzelne Fälle von nicht ge-
setzeskonformer Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte, die nicht von 
staatlicher Stelle angeordnet sind. Die Todesstrafe wird verhängt, seit 1993 
aber nicht mehr vollstreckt. Diese Praxis ist nicht formalisiert. 
 
Der sunnitische Islam malekitischer Rechtsschule ist Staatsreligion in Marokko 
(99% der Bevölkerung). Art. 3 der Verfassung garantiert die individuelle Religi-
onsfreiheit. Der Artikel zielt auf die Ausübung der Staatsreligion ab, schützt 
aber auch die anderen anerkannten Schriftreligionen Judentum und Christen-
tum. Dem Auswärtigen Amt ist keine Bestrafung eines Angehörigen nicht aner-
kannter Religionsgemeinschaften bekannt. Grundsätzlich ist der freiwillige Re-
ligionswechsel von Marokkanern weder straf- noch zivilrechtlich verboten. 
Apostasie (Abfall vom Islam) ist nicht mit Strafe bewehrt. Die Verfassung von 
2011 garantiert die Gleichheit von Mann und Frau, schränkt diese durch Be-
zugnahme auf den Islam aber wieder ein. Der nationale Menschenrechtsrat 
(CNDH) mit Verfassungsrang unterrichtet in systematischer Weise den Ge-
setzgeber und die Öffentlichkeit, welche Gesetze diesem Anspruch noch nicht 
voll genügen. Das Recht auf Eheschließung wird durch islamisches Familien-
recht eingeengt. Muslimischen Frauen ist verboten, nicht-muslimische Männer 
zu heiraten. 
 
Jeder außereheliche Geschlechtsverkehr und auch Ehebruch sind strafbar. 
Strafverfolgung ist sehr selten, findet aber statt. Haft- und Geldstrafen werden 
verhängt. Für homosexuelle Handlungen, die ebenfalls selten verfolgt werden, 
gilt ein erhöhter Strafrahmen. Fälle von Genitalverstümmelung sind nicht be-
kannt. 
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Kinderarbeit im Allgemeinen und unbezahlte Hausarbeit von minderjährigen 
Mädchen im Besonderen sind verbreitet. Gesetzgebung und staatliche 
Schutzmaßnahmen sollen ausgebaut werden. Das aktuelle Schutzniveau ist 
gering. Die Gleichheit vor dem Gesetz ist formal gewährleistet. Der Zugang zu 
Verwaltung und Justiz ist Analphabeten und Bewohner entlegener Gebiete und 
oft auch für Frauen schwierig. 
 
Meinungs- und Pressefreiheit sind ausgeprägt und werden in Anspruch ge-
nommen. Allerdings bestehen rechtliche Einschränkungen. In Einzelfällen 
kommt es zur strafrechtlichen Verfolgung besonders geschützter Institutionen 
und Güter: Rolle des Königs, Islam als Staatsreligion, territoriale Integrität 
(Westsahara), Fragen der öffentlichen Moral. Es gibt keine staatliche Zensur. 
Ausländische Satellitensender und das Internet sind frei zugänglich. Das Anti-
Terrorgesetz von 2003 verbietet Medien mit extremistisch-islamistischem In-
halt. Der Rechtsweg ist in Marokko formal sichergestellt. Probleme ergeben 
sich aus der Effizienz der Justiz. Marokko arbeitet mit internationalen Partnern 
(EU, Europarat, EU-Mitgliedstaaten), um die Justiz effizienter und unabhängi-
ger zu machen. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist gut ausgebaut und fällt auch 
Urteile gegen den Staat, wird aber noch selten in Anspruch genommen. 
Mit der Verfassung von 2011 wurde ein Verfassungsgericht gegründet. Es 
kann Gesetzesvorhaben anhalten, wenn sie nicht verfassungskonform sind. 
Die Frage der Verfahrensarten und Zuständigkeiten ist noch im Gesetzge-
bungsprozess. 
 
Marokko hat traditionell enge Bindungen zur Europäischen Union und strebt 
die Übernahme des gemeinschaftsrechtlichen Acquis an. Marokko hat in den 
vergangenen Jahren seine Beziehungen zum Europarat ausgebaut. Das ma-
rokkanische Parlament ist seit 2009 mit der parlamentarischen Versammlung 
des Europarates als „Partner for Democracy“ verbunden, seit 2013 hat Marok-
ko Beobachterstatus in der European Commission for the Efficiency of Justice 
(CEPEJ). Das Justizsystem weist die aus anderen Transformationsländern be-
kannten Schwächen auf, befindet sich jedoch in einem Reformprozess. Die 
Judikative kann im Wesentlichen als unabhängig bezeichnet werden. Geltende 
Gesetze und Vorschriften werden nicht immer einheitlich und flächendeckend 
angewandt, z.B. im Bereich der Korruptionsbekämpfung. Bei der Strafverfol-
gung und Strafzumessung fällt auf, dass die Umsetzung von Gesetzesnovellen 
- z.B. bei der Stärkung von Frauenrechten oder dem Kampf gegen häusliche 
Gewalt - in der Rechtspraxis häufig Jahre benötigt. Zentrale rechtsstaatliche 
Elemente wie die Unschuldsvermutung oder das Recht auf einen fairen Pro-
zess sind verfassungsmäßig festgeschrieben. Staatliche Eingriffe in Grund-
rechte von Bürgern beruhen auf Gesetzen. Die Exekutive bekennt sich zu 
rechtsstaatlichen Grundsätzen. Es gibt staatliche wie nicht-staatliche Organisa-
tionen, die die Einhaltung dieser Grundsätze überprüfen. 
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Seit 2007 gibt es eine staatliche Antikorruptionsbehörde (Instance centrale de 
prévention de la corruption). Ihre Aufgaben liegen vorrangig in der Prävention, 
nicht in der aktiven Korruptionsbekämpfung.  
 
Mit der Verfassung von 2011 wurde die Institution des „Médiateur pour les dro-
its de l‘homme“  eingerichtet. Dies entspricht einem Ombudsman für Fälle 
staatlichen Machtmissbrauchs.  
 
Ein ebenfalls mit der Verfassung von 2011 geschaffener Rechnungshof (Cour 
des comptes) überprüft die Rechtmäßigkeit der öffentlichen Finanzen und ver-
fasst grundsätzliche Berichte. 
 
Der 2011 durch die Verfassung geschaffene Nationale Menschenrechtsrat 
(CNDH) soll die Menschenrechtssituation in Marokko beobachten und fördern. 
Er kommt diesem Auftrag durch regelmäßige vertiefte Berichte nach, die auch 
Missstände im staatlichen Handeln anprangern und Leitlinien für das politische 
Handeln setzen.  
 
Zudem beobachten auch internationale Menschenrechtsorganisationen – wie 
etwa Human Rights Watch und Amnesty International – das Handeln der Exe-
kutive und die Effektivität des Rechtssystems aufmerksam und kritisch. In Ma-
rokko besteht keine Bedrohung aufgrund willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder internen bewaffneten Konflikts. Der seit 1991 bestehende 
Waffenstillstand im Westsahara-Konflikt wird von einer VN-Mission überwacht 
(MINURSO). 
 
Der Grundsatz der Nichtzurückweisung nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
wird eingehalten. Das nationale Asylverfahren in Marokko wird vom UNHCR 
durchgeführt. Marokko steht kurz davor, ein vollständiges Migrations- und Zu-
wanderungsrecht zu vollenden, das dann auch eine nationale Asylbehörde um-
fassen wird. 
 
Die marokkanische Staatsgewalt wird landesweit effektiv ausgeübt. Politische 
Verfolgung findet nicht statt. Marokko erkennt ausdrücklich in seiner Verfas-
sung die Diversität der Nation an. Offizielle Staatssprachen sind Arabisch und 
die Berbersprachen. Die Kultur der Sahraouis ist anerkannt und wird gefördert. 
Die jüdischen Wurzeln der Nation werden gepflegt. Marokko gewährt in der 
Regel unabhängigen internationalen Organisationen zum Zwecke der Überwa-
chung der Menschenrechtslage Zugang zu seinem Hoheitsgebiet und entspre-
chenden Institutionen und Einrichtungen.  
 
Marokko ist seit vielen Jahren politisch stabil. Eine wesentliche Veränderung ist 
nicht zu erwarten. Eine regelmäßige intensive Überprüfung der Lage in Marok-
ko, insbesondere die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze, erfolgt im Rah-
men des im Dezember 2013 verabschiedeten europäisch-marokkanischen Ak-
tionsplans zur Umsetzung des „statut avancé“. Nach alledem steht einer Ein-
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stufung Marokkos als sicherer Herkunftsstaat trotz noch vorhandener Defizite 
nichts entgegen. Es kann als gewährleistet betrachtet werden, dass in Marokko 
generell weder asylrelevante Verfolgung noch Folter oder unmenschliche oder 
erniedrigende Bestrafung oder Behandlung noch Bedrohung infolge willkürli-
cher Gewalt im Rahmen eines internationalen Konfliktes drohen. Das König-
reich Marokko wurde bisher von keinem andern EU-Staat als sicherer Her-
kunftsstaat eingestuft. 
 

3. Nach Berichterstattung des Auswärtigen Amtes zu Tunesien bis zum 
25.01.2016 sowie unter Berücksichtigung der Erkenntnisse lokaler Menschen-
rechtsgruppen und vor Ort vertretener Nichtregierungsorganisationen sowie in-
ternationaler Organisationen, wie z. B. Hoher Flüchtlingskommissar der Verein-
ten Nationen (UNHCR), entspricht die Bestimmung Tunesiens zum sicheren 
Herkunftsstaat weitgehend den vorgenannten Kriterien. 
 
Die neue Verfassung bestimmt als Regierungsform Tunesiens ein gemischtes 
System mit einem direkt vom Volk gewählten Präsidenten und einem starken 
Parlament („Versammlung der Volksvertreter“). Die Parlamentswahlen 2011 
und 2014 sowie die Direktwahl des Staatspräsidenten 2014 verliefen frei und 
fair. Kommunalwahlen sollen erstmals im Herbst 2016 stattfinden. Seit 2011 
hat sich ein lebendiges, aber latent instabiles Mehrparteiensystem herausge-
bildet. Eine freie Betätigung der politischen Opposition ist grundsätzlich mög-
lich. Die Regierung wird vom Parlament gewählt, das nur im Fall eines Schei-
terns der Regierungsbildung vom Präsidenten aufgelöst werden kann. Eine 
vorzeitige Absetzung der Regierung ist nur durch ein konstruktives Misstrau-
ensvotum möglich. Jedoch kann der Präsident eine Vertrauensabstimmung 
des Parlamentes gegen die Regierung erzwingen, ohne dass ein Alternativ-
kandidat präsentiert werden muss. Im Übrigen birgt die Aufteilung der Exeku-
tiv-Kompetenzen zwischen dem Präsidenten und dem Premierminister (Vertei-
digungs-, Außen-, und Sicherheitspolitik sind dem Präsidenten vorbehalten) die 
Gefahr von Streitigkeiten in der Regierungspraxis. Ein (noch zu bildendes) un-
abhängiges Verfassungsgericht soll künftig über die Verfassungsmäßigkeit der 
Gesetze wachen. Eine Verlängerung der auf zwei 5-jährige Perioden begrenz-
ten Amtszeit des Präsidenten ist in der Verfassung ausdrücklich ausgeschlos-
sen. 
 
Tunesien ist insbesondere an folgende Übereinkommen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte gebunden: 

• Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; 
• Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; 
• Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 

Frau einschließlich Zusatzprotokoll; 
• Übereinkommen über die Rechte des Kindes; 
• Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Ras-

sendiskriminierung; 
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• Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten; 

• Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
betreffend Kinderhandel, -prostitution und -pornographie; 

• Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge; 
• Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge; 
• Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung oder Strafe einschließlich Zusatzproto-
koll (bislang national nicht umgesetzt); 

• Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Genozids; 
• Internationale Konvention zum Schutz gegen willkürliches Verschwin-

denlassen von Personen; 
• Erstes Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und 

politische Rechte; 
• Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

einschließlich Zusatzprotokoll 
• Römisches Statut des IStGH. 
 

Die tunesische Verfassung vom 26. Januar 2014 enthält umfangreiche Garan-
tien bürgerlicher und politischer sowie wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Grundrechte. Artikel 49 der Verfassung enthält einen allgemeinen Gesetzes-
vorbehalt, setzt aber auch gesetzlichen Beschränkungen der Grundrechte be-
stimmte Schranken, verpflichtet die Justiz zum Schutz der Grundrechte und 
untersagt Verfassungsänderungen, die den Wesensgehalt der Grundrechte 
antasten. Bis zur Einrichtung eines Verfassungsgerichts wacht ein provisori-
sches Verfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzesent-
würfen. Eine anhaltende gesetzgeberische Herausforderung bleibt die Harmo-
nisierung der gesamten bestehenden Rechtsordnung mit der neuen Verfas-
sung. Artikel 128 der Verfassung sieht die Gründung einer unabhängigen In-
stanz für Menschenrechte („Menschenrechtskommission“) mit beratender 
Funktion vor; die Umsetzung dieser Vorschrift steht noch aus. 
 
Es darf als weitgehend gewährleistet angesehen werden, dass in Tunesien 
keine asylrelevante Verfolgung stattfindet. Systematische Menschenrechtsver-
letzungen finden nicht statt. Politische Verfolgung, das Verschwindenlassen 
politischer Gegner oder Zensur gehören der Vergangenheit an. Staatliche Re-
pression gegenüber bestimmten Personen oder Personengruppen wegen ih-
rer Nationalität, politischen Überzeugung, Rasse oder Zugehörigkeit zu einer 
Religionsgemeinschaft oder sozialen Gruppe findet nach Kenntnis der Bun-
desregierung nicht statt.  
 
Die persönliche Freiheit des Einzelnen wird durch staatliche Stellen nicht will-
kürlich eingeschränkt, das Leben des Einzelnen ist durch staatliche Stellen 
grundsätzlich nicht gefährdet. Nichtregierungsorganisationen beanstanden je-
doch vereinzelt dubiose Todesfälle von Personen in Gewahrsam oder Haft.  
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Gemäß § 230 des tunesischen Strafgesetzbuchs werden homosexuelle Hand-
lungen mit Haftstrafe von drei Jahren belegt. Dies gilt sowohl für homosexuelle 
Handlungen zwischen Männern als auch für solche zwischen Frauen. In den 
vergangenen Jahren ist sie auch wiederholt angewendet worden.  
 
Artikel 23 der Verfassung garantiert den Schutz der Menschenwürde und der 
körperlichen Unversehrtheit, verbietet seelische oder körperliche Folter und 
schließt eine Verjährung des Verbrechens der Folter aus. Mit der Ratifizierung 
des Zusatzprotokolls zur Konvention der Vereinten Nationen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 
am 29. Juni 2011 hat sich Tunesien zur Einrichtung eines nationalen Präventi-
onsmechanismus verpflichtet, diese völkerrechtliche Verpflichtung jedoch 
noch nicht umgesetzt. Die tunesische Regierung veröffentlicht keine amtlichen 
Informationen oder Statistiken, die belastbare qualitative oder quantitative 
Aussagen über Menschenrechtsverletzungen gegenüber Terrorverdächtigen 
zulassen würden. Sie räumt mit wiederholten Bekenntnissen zur Folterpräven-
tion und zum Kampf gegen die Straflosigkeit von Amtspersonen, die sich ent-
sprechender Vergehen schuldig gemacht haben, jedoch indirekt Verfehlungen 
ein. 
 
Tunesische und internationale Medien sowie spezialisierte Nichtregierungsor-
ganisationen, wie die Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) oder 
die Organisation contra la Torture en Tunisie (OCTT), berichten kontinuierlich 
über Einzelfälle von Folter, insbesondere in der Polizeihaft, unmenschliche 
Behandlung in den Haftanstalten, die nicht europäischen Standards entspre-
chen, sowie Bestrebungen, rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen ein-
zuleiten. Bislang sei es jedoch in keinem einzigen Fall gelungen, eine Verurtei-
lung von Amtspersonen oder ehemaligen Amtspersonen wegen Folter, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung zu erreichen. 
Abstrakte Befürchtungen, dass diese Delikte wieder zunehmen könnten, wer-
den vor allem im Zusammenhang mit Terrorabwehrmaßnahmen geäußert.  
 
Das tunesische Strafgesetzbuch von 1913 sieht in seiner geltenden Fassung 
die Todesstrafe für Mord, Vergewaltigung mit Todesfolge sowie Landesverrat 
vor. Neue Straftatbestände, für die eine Sanktionierung mit der Todesstrafe 
vorgesehen ist, wurden durch das am 07. August 2015 in Kraft getretene Ge-
setz gegen Terrorismus und Geldwäsche geschaffen. Eine verfassungsrechtli-
che oder gesetzliche Aufhebung der Todesstrafe wurde in der Phase des de-
mokratischen Übergangs seit 2011 vermehrt diskutiert, jedoch nie beschlos-
sen. Die Todesstrafe wird de jure weiterhin verhängt, de facto jedoch nicht 
vollstreckt. Die letzte Vollstreckung fand 1991 statt.  
 
Die Verfassung garantiert die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Nach 
dem neuen Vereinsrecht können alle Arten von Vereinigungen gegründet und 
zugelassen werden. Die Verfassung garantiert in Art. 37 das Recht auf friedli-
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che Versammlungen und Demonstrationen. Zu Einschränkungen kam es 
mehrfach während der verschiedenen Ausnahmezustände, die nach Anschlä-
gen im Juni und November 2015 verhängt wurde und auch aktuell wieder gilt 
und die zum Teil wie z.B. gerade aktuell landesweit mit einer nächtlichen Aus-
gangssperre einhergehen. Die Sicherheitsbehörden verhielten sich während 
des Ausnahmezustands zum Teil widersprüchlich. De jure wurden öffentliche 
Versammlungen und Demonstrationen wiederholt verboten. De facto verzich-
tete man jedoch darauf, trotz Verbots anberaumte Veranstaltungen, wie z. B. 
Protestmärsche gegen den umstrittenen Gesetzentwurf zur „wirtschaftlichen 
und finanziellen Versöhnung“ im September 2015, gewaltsam aufzulösen. 
 
Die Bedingungen für unabhängige Medienberichterstattung haben sich in den 
letzten Jahren grundlegend verbessert. Sowohl wurden wichtige rechtliche 
Grundlagen zum Schutz der freien Presse geschaffen, als auch die offiziellen 
und informellen Strukturen, die zur Unterdrückung freier Meinungsäußerung 
eingesetzt wurden, größtenteils abgeschafft. Die Meinungs- und Pressefrei-
heit, sowie auch das Recht auf Zugang zu Informationen und Kommunikati-
onsnetzwerken wurden in den Artikeln 31 und 32 der Verfassung von 2014 
ausdrücklich gestärkt. Das hat in den letzten Jahren zum Entstehen einer le-
bendigen, teilweise wildwüchsigen Medienlandschaft geführt, die Missstände 
offen thematisiert. Dennoch existieren weiterhin Einschränkungen z.B. in der 
Berichterstattung über sicherheitsrelevante Themen.  
 
Seit den Anschlägen im März und Juni 2015 und den Ausweitungen der Anti-
terrormaßnahmen hat sich diese Tendenz verstärkt. Journalisten und Blogger, 
die Kritik an Sicherheitskräften üben, müssen weiterhin mit Strafen rechnen. 
So kommt es immer wieder zu einzelnen Fällen von fragwürdiger Strafverfol-
gung – oft mit Hilfe der Anwendung von Paragraphen aus dem Strafrecht, die 
zwar durch das Pressegesetz von 2012 aufgehoben wurden, jedoch de facto 
weiterhin angewendet werden. Darüber hinaus werden Verleumdungsvorwürfe 
durch Journalisten gegen Sicherheitsbeamte auch von Militärgerichten behan-
delt – eine Praxis, die von Tunesien und internationalen Menschenrechtsorga-
nisationen scharf kritisiert wird. Ebenso existieren weiterhin Einschränkungen 
in der Möglichkeit der Kritikausübung an der Religion. Rechtlich verankert ist 
dies u.a. in Artikel 6 der Verfassung, der den „Schutz des Sakralen“ garantiert. 
(Diesen positiven Entwicklungen stehen Gesetzesvorhaben entgegen, die die 
Pressefreiheit einschränken könnten. Ein Gesetzentwurf zum Schutz von Si-
cherheitsbehörden hatte im April 2015 scharfe Kritik von Seiten der nationalen 
Journalistengewerkschaft und Menschenrechtsorganisationen hervorgerufen. 
Laut Reporter ohne Grenzen hätte die Verabschiedung des Gesetzentwurfs 
„extrem schwerwiegende“ Folgen für die Meinungsfreiheit in Tunesien. So 
sieht er z.B. harte Strafen gegen diejenigen vor, die „Stimmung“ gegen die tu-
nesische Armee machen. Die Verhandlungen des Gesetzentwurfes wurden 
zunächst auf Eis gelegt, allein die Diskussion über dieses Gesetz hat jedoch 
erste Folgen für die Medienlandschaft in Tunesien). In einigen Redaktionen ist 
eine gewisse Unsicherheit über Grenzen der Pressefreiheit eingekehrt und 
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führt vereinzelt zu Selbstzensur z.B. bei Sicherheitsthemen. Auch das am 
25.07.2015 verabschiedete Antiterrorgesetz, das das alte Antiterrorgesetz aus 
dem Jahr 2003 ersetzt, sorgt für Kritik. Vor allem die vage Terrorismusdefiniti-
on und der Straftatbestand der „Relativierung von Terrorismus“ erlauben laut 
Reporter ohne Grenzen zu große Interpretationsräume für strafrechtliche Ver-
folgung von Journalisten, die über Terrorangriffe berichten oder die Regierung 
kritisieren. Ein ursprünglich im Gesetzentwurf enthaltener Paragraf, der den 
Schutz von Quellen einschränken sollte, konnte kurz vor der Abstimmung im 
Parlament nach Druck von Menschenrechtsorganisationen verhindert werden. 
 
Tunesien liegt in 2015 im Press Freedom Index von „Reporter ohne Grenzen“ 
auf Platz 126 (im Vorjahr Platz 133). Weiterhin verhindern Repressionen und 
Übergriffe gegen Journalisten, die in vielen Fällen ungeahndet bleiben, eine 
bessere Platzierung. Laut dem tunesischen Zentrum für Pressefreiheit  hat 
sich die Anzahl der Übergriffe auf Journalisten seit Jahresbeginn 2015 im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich erhöht, bleiben aber im Regionalvergleich ver-
gleichsweise moderat. Allein im Mai 2015 wurden 22 Vorfälle registriert. Re-
porter ohne Grenzen die seit 2011 ein Büro in Tunis betreiben, zeigen sich 
«äußerst besorgt» über diesen Trend und fordern die Sicherheitsbehörden 
auf, diesen Vorfällen nachzugehen.   
 
Das Gesetz über das tunesische Verfassungsgericht sieht die Möglichkeit vor, 
sich im Falle einer vermuteten Verfassungsverletzung auch schon vor Aus-
schöpfung des Instanzenweges an das Verfassungsgericht zu wenden, wel-
ches allerdings noch nicht eingerichtet worden ist. Tunesien ist mit der EU as-
soziiert und kooperiert mit der NATO. Beitrittsperspektiven bestehen nicht. Die 
Unabhängigkeit der Justiz ist in der Verfassung  vom Januar 2014 garantiert. 
Die Umsetzung der von der neuen Verfassung hierfür vorgesehenen hohen 
Instanzen geht allerdings weiterhin nur schleppend voran. Das am 13.11.2015 
verabschiedete Gesetz zur Errichtung des Hohen Justizrates, der künftig die 
Selbstverwaltung der Justiz übernehmen soll, wurde zum zweiten Mal in Folge 
vom provisorischen Verfassungsgericht als teilweise verfassungswidrig ver-
worfen. Damit verzögert sich auch die Besetzung des neuen Verfassungsge-
richts auf der Basis des am 20.11.2015 nach einer lebhaften Debatte über die 
Sicherung der (partei-) politischen Unabhängigkeit der künftigen Richter ver-
abschiedeten Verfassungsgerichtsgesetzes. Die Tunesische Republik wird 
von keinem EU-Staat als sicherer Herkunftsstaat eingestuft. 

 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

 

 


